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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes
1. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler
(SPD)
Welche konkreten Pläne verfolgt die Bundes-
regierung bei der Standortfrage der Abteilung
Militärarchiv des Bundesarchivs, die seit 1967
in Freiburg untergebracht ist, und bis wann
soll über den Verbleib des Militärarchivs nach
dem Auslaufen des jetzigen Mietvertrags im
Jahr 2018 eine endgültige Entscheidung getrof-
fen werden?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 29. April 2013
Das Bundesarchiv entwickelt derzeit ein Konzept zur längerfristigen
Sicherung seiner Arbeitsfähigkeit, Festlegungen zur Zukunft einzel-
ner Standorte wurden in diesem Zusammenhang bisher nicht getrof-
fen. Es ist auch noch nicht abzusehen, wann eine Entscheidung ge-
troffen werden kann.
2. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler
(SPD)
Welche Rolle wird bei dieser Entscheidung die
Tatsache spielen, dass die Stadt Freiburg be-
reits 1994 den Wegzug des Militärgeschicht-
lichen Forschungsamtes (MGFA) verkraften
musste und dass eine Standortentscheidung ge-
gen Freiburg 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreffen würde?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 29. April 2013
Das im Jahr 1994 nach Potsdam verlegte MGFA war bisher der
größte Nutzer der Abteilung Militärarchiv. Auch in der zukünftigen,
neuen Struktur des ab 1. Juli 2014 aus dem MGFA hervorgehenden
Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bun-
deswehr ist eine intensive Nutzung zu erwarten. Bei der Entschei-
dung über die zukünftige Verortung der Abteilung Militärarchiv wer-
den alle relevanten Aspekte ganzheitlich, einschließlich der Belange
der zukünftigen Nutzer, berücksichtigt werden.

Für den Fall, dass eine Entscheidung gegen den Standort Freiburg
getroffen werden sollte, würde den 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eine Verwendung an anderen Standorten des Bundesarchivs
und/oder, soweit möglich, in anderen Bundesbehörden am Standort
Freiburg angeboten.
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3. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler

(SPD)
Welche Baumaßnahmen wären bei einer Verle-
gung notwendig (aufgeschlüsselt nach den
möglichen Standorten Koblenz bzw. Berlin),
und welche Kosten würden bei diesen Stand-
ortveränderungen jeweils anfallen?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 29. April 2013
Bei einer möglichen Standortverlagerung des Militärarchivs oder
Teilen des Militärarchivs nach Berlin müssten Um- und Ausbaumaß-
nahmen für Büroraum und Neubaumaßnahmen für Magazinkapazi-
täten durchgeführt werden. Ebenso wären bei einer möglichen Stand-
ortverlagerung des Militärarchivs oder Teilen des Militärarchivs
nach Koblenz Umbaumaßnahmen für die Schaffung von Magazinka-
pazitäten erforderlich.

Das Bundesarchiv entwickelt derzeit ein Konzept, in dem die Wei-
chenstellung erfolgen soll. Erst in einem weiteren Schritt sollen die
damit verbundenen Kosten ermittelt werden. Dies ist zum jetzigen
Planungszeitpunkt nicht möglich.
4. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot
Erler

(SPD)
Wie reagiert die Bundesregierung auf das An-
gebot des jetzigen Vermieters in Freiburg, im
Rahmen einer dauerhaften Verlängerung des
Mietverhältnisses auf eigene Kosten notwendi-
ge Ergänzungsbauten für das Militärarchiv zu
entwickeln und zu günstigen Bedingungen zur
Verfügung zu stellen?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,
vom 29. April 2013
Erst nach einer Entscheidung für den derzeitigen Standort des Mili-
tärarchivs würden alle einschlägigen Angebote für eine mögliche Un-
terbringung im Rahmen der haushaltsrechtlichen und vergaberechtli-
chen Vorgaben geprüft werden.
5. Abgeordneter
Frank

Schäffler
(FDP)
Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
regierung aus dem Vorhaben der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen, die bisherige Denk-
malförderung einzustellen (Koalitionsvertrag
zwischen NRWSPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN NRW vom 12. Juni 2012), und ist
dies nach Rechtsauffassung der Bundesregie-
rung im Hinblick auf die von Deutschland ein-
gegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen
zulässig?
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Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann,

vom 30. April 2013
Die von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen geplanten Kür-
zungen bei der Denkmalförderung fallen nach der Kompetenzvertei-
lung des Grundgesetzes (GG) in die Zuständigkeit des Landes für
den Denkmalschutz.

Aus dem Übereinkommen der UNESCO vom 23. November 1972
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, das auch Deutsch-
land ratifiziert hat, ergibt sich in Artikel 5 Buchstabe d, dass jeder
Vertragsstaat sich bemühen wird, nach Möglichkeit und im Rahmen
der Gegebenheiten seines Landes – u. a. – geeignete Finanzmaßnah-
men zu treffen, die für Erfassung, Schutz, Erhaltung in Bestand und
Wertigkeit sowie Revitalisierung des in seinem Hoheitsgebiet befind-
lichen Kultur- und Naturerbes erforderlich sind.

Die Kürzungen des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Denkmal-
förderung im Jahr 2013 sowie etwaige geplante weitere Kürzungen
in den Folgejahren beeinträchtigen die Erhaltung von Denkmälern
in Nordrhein-Westfalen erheblich.

Aufgrund der primären Zuständigkeit der Länder für den Denkmal-
schutz kann der Bund hier nur ergänzend fördern. Durch die ange-
kündigte Reduzierung der Landesmittel für die Denkmalförderung
werden die Möglichkeiten der Kofinanzierung des Bundes entschei-
dend reduziert.
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
6. Abgeordneter
Tom

Koenigs
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche konkreten Beiträge liefert die Bundes-
regierung an das gemeinsame Büro der VN-
Sonderberater zur Verhütung von Völkermord
und zur Schutzverantwortung zur Vorberei-
tung des diesjährigen Berichts des VN-Gene-
ralsekretärs über die Schutzverantwortung?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber

vom 30. April 2013
Nach der finanziellen Förderung des Jahresberichts des General-
sekretärs der Vereinten Nationen zur Schutzverantwortung im Jahr
2012 ist für das laufende Jahr 2013 keine finanzielle Förderung des
Berichts durch die Bundesregierung vorgesehen. Der Bundesregie-
rung liegt auch kein Antrag auf eine solche Förderung durch das ge-
meinsame Büro der beiden Sonderberater des VN-Generalsekretärs
für die Verhinderung von Völkermord und für die Schutzverantwor-
tung vor.



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/13375 – 4 –
Der Bitte des Sonderberaters des VN-Generalsekretärs für die Ver-
hinderung von Völkermord um inhaltliche Beiträge zum diesjährigen
Bericht des VN-Generalsekretärs zur Schutzverantwortung wird die
Bundesregierung über eine gemeinsame Antwort der EU-Mitglied-
staaten entsprechen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten entschieden,
den vom Sonderbeauftragten an die VN-Mitgliedstaaten versandten
Fragebogen gemeinsam zu beantworten. Die Antwort wird derzeit
vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) koordinierend erstellt.

Das Generalthema Prävention des diesjährigen Berichts des VN-Ge-
neralsekretärs zur Schutzverantwortung „State responsibility and a
strategy for prevention“ war bei der letztjährigen Debatte der VN-
Generalversammlung auf Initiative der Bundesregierung von der EU
als Jahresthema für das Jahr 2013 vorgeschlagen worden.

Der Beitrag der EU, an dem auch Deutschland mitgewirkt hat, wird
u. a. folgende Elemente enthalten:

• Bedeutung von Menschenrechtserziehung und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen zur Stärkung der Widerstandskraft einer Ge-
sellschaft gegen Aufrufe zu Ausgrenzung und Hass,

• Bedeutung eines effektiven Minderheitenschutzes,

• Einsatz auch der Entwicklungszusammenarbeit, um Konfliktursa-
chen zu bekämpfen,

• Bedeutung der Neutralität humanitärer Hilfe, um deren konflikt-
mindernde Wirkung zu stärken,

• Bedeutung eines rechtzeitigen Einsatzes von Sanktionen,

• Bedeutung einer umfassenden, aber maßgeschneiderten Mischung
aus Diplomatie, Krisenmanagement, Menschenrechtsschutz, De-
mokratieförderung, Rechtsstaatsförderung, humanitärer Hilfe und
anderen Elementen für jeden Einzelfall,

• Bedeutung von internationaler Strafgerichtsbarkeit, Beendigung
von Straflosigkeit und Wahrheitsfindungs- und Versöhnungspro-
zessen.

Neben diesen und zahlreichen weiteren Elementen wird der gemein-
same EU-Beitrag auch bewährte Vorgehensweisen der EU und ihrer
Mitgliedstaaten aufführen.
7. Abgeordneter
Dietmar
Nietan

(SPD)
Inwieweit und in welcher Regelmäßigkeit
greift die Bundesregierung zur Vorbereitung
und Durchführung der Auslandsreisen, vor al-
lem des Bundesministers des Auswärtigen,
aber auch anderer Regierungsmitglieder, auf
die Kompetenzen des EAD zurück, beispiels-
weise durch Begleitung der Reisen durch Be-
amte des EAD?
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Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 26. April 2013
Die Bundesregierung pflegt unabhängig von konkreten Anlässen wie
etwa Auslandsreisen von Regierungsmitgliedern einen intensiven
Austausch mit der EAD-Zentrale in Brüssel und über die deutschen
Auslandsvertretungen mit den EU-Delegationen im Gastland. Auf
diese Weise fließen Erkenntnisse des EAD in die Vorbereitung sol-
cher Reisen ein und können gemeinsame Botschaften an das Gast-
land abgestimmt werden. Nach erfolgten Reisen werden der EAD
und unsere Partner in der EU regelmäßig über die Ergebnisse infor-
miert.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
8. Abgeordnete
Bärbel

Höhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Liegen der Bundesregierung Zahlen oder Ein-
schätzungen vor, wie viele Onlinekonten 2011
und 2012 durch kriminelle Aktivitäten (u. a.
Phishing) in Deutschland geschädigt wurden
und welche Schadenssumme hier (insgesamt
und durchschnittlich pro Konto) entstanden
ist?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 2. Mai 2013
Eine gesonderte Erfassung von Angriffen auf Onlinekonten oder
phänomenspezifischen Straftaten wie z. B. dem Phishing, Fallzahlen
und Schadenssummen erfolgt nicht. In der polizeilichen Kriminalsta-
tistik (PKS) werden derartige Zahlen lediglich in zwei Deliktsberei-
chen erfasst. Dabei handelt es sich um Computerbetrug und Betrug
mit Zugangsdaten zu Kommunikationsdiensten.

Die im Lagebild Cybercrime 2011 veröffentlichte Anzahl von
6 422 Sachverhalten im Phänomenbereich Phishing im Onlineban-
king wurde über den Kriminalpolizeilichen Meldedienst erhoben.
Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Schadenssumme von
4 000 Euro pro Fall (Schätzung unter Zugrundelegung kriminalpoli-
zeilicher Erkenntnisse und Informationen von Banken) im Bereich
Phishing im Onlinebanking im Jahr 2011 ergibt sich ein ungefährer
Schaden in Höhe von 25,7 Mio. Euro. Zahlen für das Jahr 2012 lie-
gen noch nicht vor.
9. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)
Welche Konsequenzen will die Bundesregie-
rung – unter Berücksichtigung ihrer Antwort
auf meine Schriftliche Frage 14 auf Bun-
destagsdrucksache 17/10606 – aus der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
30. März 2013 in Verbindung mit der Ent-
scheidung des Plenums des Bundesverfassungs-
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gerichts vom 3. Juli 2012 zum Luftsicherheits-
gesetz bzw. zum Einsatz typisch militärischer
Waffen durch die Bundeswehr im Inland zie-
hen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder
vom 30. April 2013
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20. März 2013
(2 BvF 1/05) wurde am 18. April 2013 veröffentlicht. Ob und welche
Konsequenzen die Bundesregierung aus dem Beschluss ziehen wird,
wird derzeit geprüft.
10. Abgeordnete
Katrin

Kunert
(DIE LINKE.)
Welche an Kommunen adressierten Aufgaben-
zuweisungsnormen des Bundes sind seit In-
krafttreten der Föderalismusreform I aufgeho-
ben oder geändert worden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder

vom 26. April 2013
Folgende an Kommunen adressierte Aufgabenzuweisungsnormen
des Bundes sind seit Inkrafttreten der Föderalismusreform I am
1. September 2006 aufgehoben oder geändert worden:

a) aus dem Bereich des Bundesministeriums des Innern

Durch das Personenstandsgesetz (PStG) vom 19. Februar 2007
(BGBl. I S. 122) wurden folgende Aufgabenzuweisungen an die
Kommunen zum 1. Januar 2009 aufgehoben:

• die Pflicht zur Anzeige eines Sterbefalls durch die Gemeinde,
wenn ein sonstiger Anzeigepflichtiger nicht vorhanden ist (§ 34a
PStG a. F.),

• die Übertragung der Aufgaben des Personenstandswesens auf die
Gemeinden (§ 51 PStG a. F.),

• die Pflicht jeder Gemeinde zur Bildung von Standesamtsbezirken
(§ 52 Absatz 2 PStG a. F.),

• die Bestellung von Standesbeamten für jeden Standesamtsbezirk
in der erforderlichen Anzahl (§ 53 Absatz 1 PStG a. F.),

• die Festlegung der persönlichen Voraussetzungen für die Bestel-
lung zum Standesbeamten (§ 53 Absatz 2 PStG);

b) aus dem Bereich des Bundesministeriums der Finanzen

Aufgrund des Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2592) und des Jahressteuergesetzes 2008
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) brauchen Kommunen seit
dem Kalenderjahr 2011 keine Lohnsteuerkarten mehr auszustellen
(Aufhebung des § 39 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes – EStG).
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Damit ist auch die Verpflichtung entfallen, auf den Lohnsteuerkarten
steuerliche Änderungen, wie z. B. der Steuerklasse, einzutragen. Das
Lohnsteuerkartenverfahren wurde durch die elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale ersetzt;

c) aus dem Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

aa) Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom
24. März 2011 (BGBl. I S. 453) sind die kreisfreien Städte und Krei-
se Träger des so genannten Bildungs- und Teilhabepakets geworden
(§ 6 Absatz 1 Nummer 2 i. V. m. § 28 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch – SGB II).

bb) Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der
Grundsicherung für Arbeitssuchende vom 3. August 2010 (BGBl. I
S. 1112) wurden in § 6a SGB II die Voraussetzungen für die Erhö-
hung der Zahl der so genannten Optionskommunen von ursprüng-
lich 69 auf aktuell 106 geschaffen. Verfassungsrechtliche Grundlage
der mit dem Status einer Optionskommune einhergehenden Aufga-
benübertragung ist Artikel 91e Absatz 2 GG;

d) aus dem Bereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Durch das Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsge-
setz – KiföG) vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) ist die frü-
here Bestimmung, dass die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe die Kreise und kreisfreien Städte sind, durch die Regelung er-
setzt worden, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch
Landesrecht bestimmt werden (§ 69 Absatz 1 SGB VIII);

e) aus dem Bereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

Durch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. März 2013
(BGBl. I S. 367) wurden die bisherigen Aufgabenzuweisungen an die
nach Landesrecht zuständigen unteren Verwaltungsbehörden (in der
Regel Landkreise und Kommunen) aufgehoben (§§ 16, 44, 45, 46,
47, 48 StVO). Die Aufgaben sind künftig durch die nach Landes-
recht zuständigen Behörden zu erfüllen. Diese bestimmen sich aus-
schließlich nach Landesrecht.

Aus den Zuständigkeitsbereichen der übrigen Bundesressorts sind
keine die Frage betreffenden Regelungen gemeldet worden.
11. Abgeordnete
Monika

Lazar

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Änderungen will die Bundesregierung
vorschlagen, um sicherzustellen, dass Opfern
von Menschenhandel ein gesichertes Aufent-
haltsrecht zusteht, wenn sie gegen mögliche
Täter aussagen?



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/13375 – 8 –
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder

vom 30. April 2013
Die Bundesregierung prüft, ob gesetzliche Änderungen zum verbes-
serten Schutz von Opfern von Menschenhandel geboten sind.
12. Abgeordnete
Petra

Pau

(DIE LINKE.)
Wie viele antisemitisch motivierte Friedhofs-
schändungen gab es im Jahr 2012 bundesweit,
und wie viele dieser Straftaten konnten aufge-
klärt werden (bitte nach Ländern auflisten)?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 30. April 2013
Die entsprechenden Zahlen liegen noch nicht vor. Die Frist zur Mel-
dung der im Jahr 2013 zu verzeichnenden Straftaten aus dem Be-
reich der politisch motivierten Kriminalität an das Bundeskriminal-
amt (BKA) endet für die Landeskriminalämter erst am 31. Januar
2014. Erst wenn alle Straftaten beim BKA im System erfasst und mit
den Landeskriminalämtern abgestimmt sind sowie die vom Bundes-
ministerium des Innern (BMI) bei den Innenministern der Länder
einzuholende Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegt, kann die
Anzahl der auf die jeweiligen Phänomenbereiche entfallenden Straf-
taten bekannt gegeben werden.

Für 2012 wurden dem BKA im Rahmen des Kriminalpolizeilichen
Meldedienstes – Politisch motivierte Kriminalität von den die Fall-
zahlen erhebenden Ländern bundesweit 29 Fälle antisemitischer
Straftaten mitgeteilt, bei denen jüdische Friedhöfe als Angriffsziel
benannt worden sind.

Bislang konnten drei Fälle aufgeklärt werden.

Die Verteilung der einzelnen Länder stellt sich wie folgt dar:
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Bislang aufgeklärt sind zwei Fälle in Bayern und ein Fall in Branden-
burg.
13. Abgeordnete
Petra

Pau

(DIE LINKE.)
Welche verfassungsschutzrelevanten Kenntnis-
se hat die Bundesregierung darüber, dass
Rechtsextremisten in 2012 gezielt versuchten,
Grundstücke sowie ausgediente Ausrüstungs-
stücke oder Waffen der Bundeswehr aufzukau-
fen?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 30. April 2013
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass Rechts-
extremisten im Jahr 2012 gezielt versuchten, Grundstücke, ausge-
diente Ausrüstungsgegenstände oder Waffen der Bundeswehr zu er-
werben.
14. Abgeordnete
Petra

Pau

(DIE LINKE.)
Wie viele Datensätze sind derzeit in der
Rechtsextremismus-Datei (RED) gespeichert,
die auf 20 000 Datensätze ausgelegt ist und
im September 2012 9 000 Datensätze (DER
TAGESSPIEGEL, 19. September 2012) ent-
hielt, und wie vielen Personen entspricht das
(bitte nach Geschlecht trennen)?
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Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 30. April 2013
In der RED waren mit Stand vom 4. April 2013 31 244 Datensätze,
davon insgesamt 11 464 Personen, gespeichert. Die gewünschten
Differenzierungen des Datenbestandes sind innerhalb der kurzen,
für die Beantwortung einer Schriftlichen Frage zur Verfügung ste-
henden Zeit nicht möglich.
15. Abgeordnete
Petra

Pau

(DIE LINKE.)
Welche der an der RED beteiligten Sicher-
heitsbehörden haben keine Daten in die RED
eingestellt, und welche haben keine Daten dort
abgerufen?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 30. April 2013
Alle 36 an der RED beteiligten Sicherheitsbehörden haben Daten-
sätze gespeichert. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 12 ver-
wiesen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
16. Abgeordnete
Monika

Lazar

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Plant die Bundesregierung, wie im Magazin
„DER SPIEGEL“ vom 22. April 2013 ange-
kündigt, noch in dieser Legislaturperiode einen
Gesetzentwurf vorzulegen, um strafrechtliche
Vorschriften gegen Menschenhandel zu ver-
schärfen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler

vom 30. April 2013
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Verhütung und Bekämpfung des Menschen-
handels und zum Schutz seiner Opfer vorgelegt, der zwischen den
Ressorts abgestimmt wird. Im Rahmen der Ressortabstimmung wer-
den auch die Fragen erörtert, ob es weitergehender gesetzgeberischer
Maßnahmen zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhan-
dels bedarf und ob diese gegebenenfalls in dieser Legislaturperiode
noch realisiert werden können.
17. Abgeordnete
Krista

Sager

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Warum spricht die Bundesregierung in ihrem
Gesetzentwurf zur Einführung eines unab-
dingbaren Zweitveröffentlichungsrechts (für
die rechtliche Absicherung von Open-Ac-
cess-Publikationen) wissenschaftlichen Autoren
und Autorinnen ein solches Zweitveröffentli-
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chungsrecht nur zu, sofern die den Publikatio-
nen zugrunde liegenden Forschungstätigkeiten
im Rahmen der öffentlichen Projektförderung
oder der außeruniversitären Forschung statt-
finden, obwohl die Bundesregierung in dem
Positionspapier „Zur Mitteilung der Euro-
päischen Kommission ,Eine verstärkte Part-
nerschaft im Europäischen Forschungsraum
im Zeichen von Exzellenz und Wachstum‘ “
(13. Februar 2013) die Berücksichtigung der
„angemessenen Belange aller Akteure . . . bei
der Weiterentwicklung des Themas Open Ac-
cess“ und das Erfordernis besserer Zugänge zu
wissenschaftlichen Informationen für die Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschulen und an-
deren Akteuren dargelegt hat, und wie soll
nach Auffassung der Bundesregierung in der
Praxis die Zuordnung einer wissenschaftlichen
Publikation entweder zu einer projektfinan-
zierten oder einer sonstigen universitären Tä-
tigkeit erfolgen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler

vom 2. Mai 2013
Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister und
vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechts-
gesetzes sieht in § 38 Absatz 4 UrhG-E die Einführung eines Zweit-
verwertungsrechts für Autoren wissenschaftlicher Beiträge vor. Der
Autor erhält unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, einen im
Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Forschungstätigkeit entstandenen Beitrag zu nicht gewerbli-
chen Zwecken erneut öffentlich zugänglich zu machen. Der Anwen-
dungsbereich des Zweitverwertungsrechts ist nach dem Regierungs-
entwurf auf solche Beiträge beschränkt, bei denen das staatliche Inte-
resse an einer Verbreitung der Forschungsergebnisse besonders hoch
ist.

Durch die im Regierungsentwurf gewählte Formulierung („mindes-
tens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschungstätig-
keit“) lässt sich ein wissenschaftlicher Beitrag nach Auffassung der
Bundesregierung eindeutig dem Anwendungsbereich der vorgeschla-
genen gesetzlichen Regelung zuordnen.
18. Abgeordnete
Marianne

Schieder

(Schwandorf)
(SPD)
Wie bewertet die Bundesregierung die deutsch-
tschechische Zusammenarbeit auf der Ebene
der Justiz im Kampf gegen Drogen, und wel-
chen Verbesserungsbedarf sieht sie?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler

vom 25. April 2013
Der Auslieferungs- und Rechtshilfeverkehr zwischen Deutschland
und Tschechien findet im direkten Geschäftsweg zwischen den be-
teiligten Justizbehörden statt. Die Zuständigkeit wurde insoweit auf
die Länder übertragen, Nummer 1 der Zuständigkeitsvereinbarung
2004 zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen
vom 28. April 2004 (BAnz. S. 11494). Auch der Bereich der Voll-
streckungsrechtshilfe ist auf die Länder übertragen gemäß Num-
mer 2 Buchstabe a der oben genannten Zuständigkeitsvereinbarung
2004.

Ein Verbesserungsbedarf für die justizielle Zusammenarbeit im Be-
reich der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität ist der Bun-
desregierung nicht bekannt geworden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
19. Abgeordneter
Klaus

Ernst

(DIE LINKE.)
Hält die Bundesregierung weiterhin an ihren
Plänen zur Selbstverpflichtung der G20-Staa-
ten fest, wonach diese ihre Staatsschulden mit-
telfristig auf 90 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung beschränken sollen, insbesondere vor
dem Hintergrund, nachdem bekannt wurde,
dass die auf der Studie von Kenneth Rogoff
und Carmen Reinhart „Growth in a Time of
Debt“ von 2010 beruhenden Annahmen durch
die amerikanischen Ökonomen Ash et al. als
offensichtlich falsch widerlegt worden sind und
deshalb nach Ash et. al die Sparagenda in den
USA und in Europa neu zu überdenken sei
(vgl. u. a. „G20 streiten über Obergrenze für
Staatsschulden“, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 17. April 2013 bzw. „Es gibt keine An-
zeige für eine historische Schuldengrenze“,
Handelsblatt, 20. April 2013), und wenn nein,
welche Auswirkungen hat dies für die Bundes-
republik Deutschland und die von der Troika
für die entsprechenden Euro-Staaten auferleg-
ten Anpassungsprogramme (bitte begründen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 26. April 2013
Die Position der Bundesregierung, national wie auch im europä-
ischen und weiteren internationalen Rahmen auf nachhaltig tragbare
Schuldenstände hinzuwirken, stützt sich nicht auf die Ergebnisse
einer einzelnen Studie. Nachhaltig tragbare Schuldenstände sind not-
wendiger Bestandteil einer Finanzpolitik, die nicht nur kurzfristig,
sondern auch mittel- und langfristig stabile Rahmenbedingungen für
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die wirtschaftlichen Aktivitäten von Verbrauchern und Unternehmen
bieten will. Diese Einschätzung wird durch die aktuelle Diskussion
über die Studie von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff in keiner
Weise infrage gestellt.

Im Übrigen ist die offene Diskussion über Forschungsergebnisse
und über methodische Fragen ein konstitutives Merkmal des Wissen-
schaftsprozesses. Es ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, an
dieser wissenschaftsinternen Debatte mitzuwirken.
20. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Wann hat die Bundesregierung zum ersten
Mal von der Steuerhinterziehung durch Uli
Hoeneß Kenntnis erlangt?
21. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Auf welchem Weg ist welches Bundesministe-
rium darüber informiert worden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 30. April 2013
Die Bundesregierung hat durch die Medienberichterstattung ab dem
20. April 2013 Kenntnis davon erhalten, dass die Staatsanwaltschaft
München gegen den Präsidenten des Fußballvereins FC Bayern
München wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.

Die Bundesministerien sind nicht informiert worden. Sie haben diese
Information den Medien entnommen.
22. Abgeordneter
Andrej

Hunko

(DIE LINKE.)
Inwiefern existieren mündliche oder schriftli-
che Absprachen zwischen Deutschland und
Griechenland bzw. andere offizielle Dokumen-
te oder Studien, die von der Bundesregierung
so interpretiert werden, dass Griechenland auf
Forderungen aus dem so genannten Besat-
zungskredit und Reparationen verzichtet, eine
entsprechende Forderung aufgegeben habe,
dass Deutschland den Besatzungskredit zu-
rückgezahlt, auf eine andere Weise beglichen
oder von Griechenland sogar geschenkt be-
kommen hätte, und welche politischen oder ju-
ristischen Vorbereitungen trifft die Bundesre-
gierung für den Fall, dass die Regierung in
Athen offiziell die Rückzahlung des Besat-
zungskredits bzw. von Reparationen verlangt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 30. April 2013
Diese genannten Forderungen hat die Bundesrepublik Deutschland
als Folge von völkerrechtlichen Vereinbarungen, dem Londoner
Schuldenabkommen von 1953 und dem „Zwei-plus-Vier-Vertrag“
von 1990, nicht mehr zu erfüllen. Aus Sicht der Bundesregierung ist
die Reparationsfrage umfassend und abschließend geklärt.

Die griechische Regierung hat derartige Forderungen bisher nicht
gegenüber der Bundesregierung geltend gemacht.

Auf die ausführliche Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 17/709,
Frage 4) vom 11. Februar 2010 wird verwiesen.
23. Abgeordneter
Sven-Christian

Kindler

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Beabsichtigt die Bundesregierung im Regie-
rungsentwurf zum Bundeshaushalt 2014 kon-
krete Vorschläge zur Gegenfinanzierung des
Betreuungsgeldes in allen Fachetats vorzule-
gen und damit die globalen Minderausgaben,
die zur Finanzierung des Betreuungsgeldes mit
dem Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt
2014 in allen Fachetats ausgebracht wurden,
aufzulösen, und wenn nein, bedeutet dies, dass
die Bundesregierung weiterhin keine konkre-
ten Kürzungsvorschläge zur Finanzierung des
Betreuungsgeldes hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 30. April 2013
Die Bundesregierung wird im Regierungsentwurf zum Bundeshaus-
halt 2014 konkrete Vorschläge zur Gegenfinanzierung des Be-
treuungsgeldes in allen Ressorteinzelplänen vorlegen und damit die
globalen Minderausgaben auflösen.
24. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Welche Konsequenzen ergeben sich für Kom-
munen aus den jüngsten einschlägigen Ent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) und des Bundesfinanzhofes (BFH)
zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
für den Fall, dass bis zum Veröffentlichungs-
zeitpunkt keine gesetzliche Neuregelung der
interkommunalen Kooperationen und entspre-
chende Kompensationsmechanismen auf den
Weg gebracht wurden?
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25. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Welchen Beschluss hat die Finanzministerkon-
ferenz am 18. April 2012 bezüglich der Veröf-
fentlichung des Urteils des BFH vom 10. No-
vember 2011 gefasst, und welche Konsequen-
zen ergeben sich daraus für die interkommu-
nale Zusammenarbeit?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 29. April 2013
Eine abschließende Entscheidung über die Veröffentlichung der Ur-
teile ist bisher nicht getroffen worden. Bund und Länder sind sich da-
rüber einig, dass die Konsequenzen der Rechtsprechung intensiv ge-
prüft werden müssen und eine Veröffentlichung der Urteile von
einer langfristigen Übergangsregelung flankiert werden müsste.
26. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung von
Banken, dass bei einem Oder-Konto von zwei
nicht miteinander verheirateten, aber in einer
eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden
Kontoinhabern eine Freistellung von Kapital-
erträgen aus steuergesetzlichen Gründen auch
dann insgesamt nicht möglich sei, wenn beide
Inhaber einen eigenen Freistellungsauftrag
und die Weisung der hälftigen Aufteilung der
Kapitalerträge erteilt haben, obschon § 44 Ab-
satz 1 des Einkommensteuergesetzes nur vom
Gläubiger spricht und Inhaber von Oder-Kon-
ten zivil- und steuerrechtlich als Gesamtgläu-
biger (§§ 428, 430 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) dergestalt behandelt werden, dass die
Erträge aufzuteilen sind (BFH VIII R 15/83;
BFH II R 33/10), und wenn ja, wie rechtfertigt
die Bundesregierung diese Ungleichbehand-
lung gegenüber verheirateten Inhabern, die
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag ertei-
len können, während Nichtverheiratete ohne
Weiteres das gleiche steuerliche und wirtschaft-
liche Ergebnis erzielen können, wenn sie – ggf.
unter zusätzlicher Belastung durch weitere
Kontoführungsgebühren – zwei eigenständige
Konten führen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 29. April 2013
Unverheiratete Kontoinhaber können für Kapitalerträge auf Oder-
Konten keinen Freistellungsauftrag erteilen. Auch verheiratete Kon-
toinhaber können einen Freistellungsauftrag für ein Gemeinschafts-
konto lediglich erteilen, wenn die Voraussetzungen einer Zusam-
menveranlagung i. S. d. § 26 Absatz 1 EStG vorliegen. Ehegatten
haben gemäß § 20 Absatz 9 Satz 2 EStG allein im Fall der Zu-
sammenveranlagung einen gemeinsamen Sparer-Pauschbetrag von
1 602 Euro, verbunden mit der Besonderheit, dass der nicht ausge-
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schöpfte Sparer-Pauschbetrag des einen Ehegatten bei Kapitalein-
künften des anderen Ehegatten in Abzug gebracht werden kann. Die
konkrete Zuordnung der Erträge zu den einzelnen Ehegatten ist aus
diesem Grund für Zwecke des Kapitalertragssteuerabzugs nicht von
Belang, solange das gemeinsame Freistellungsvolumen nicht über-
schritten wird.

In allen anderen Fällen ist bei gemeinschaftlichen Konten für steuer-
liche Zwecke eine Aufteilung der Erträge erforderlich. Bei Oder-
Konten kann jeder Kontoinhaber über das gesamte Guthaben verfü-
gen, so dass die Bank mit befreiender Wirkung auch an nur einen
Kontoinhaber leisten kann. Folglich ist bei dieser Kontoart eine Auf-
teilung der Erträge auf die Kontoinhaber notwendig. Diese Auftei-
lung ist von einer Vielzahl von gesetzlichen und vertraglichen Rege-
lungen abhängig, die im Massenverfahren des Steuerabzugs nicht be-
rücksichtigt werden können und im Rahmen der Veranlagung der
Einkünfte bestimmt werden müssen.
27. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)
Welche Fallkonstellationen erfasst § 8b Ab-
satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG)
bei mittelbaren Mitunternehmerstrukturen, wo-
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 2
EStG sinngemäß gilt, und gilt § 8b Absatz 4
Satz 6 KStG, der den Bezug von Anteilen in
Höhe von mindestens 10 Prozent unterjährig
regelt, auch in den Fällen, in denen bereits vor-
her zu Beginn des Jahres eine Beteiligung von
unter 10 Prozent bestand (bitte mit Begrün-
dung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk
vom 26. April 2013
Durch den Verweis auf § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG
in § 8b Absatz 4 Satz 4 KStG werden Fallkonstellationen erfasst, in
denen eine Körperschaft mittelbar über eine oder mehrere Personen-
gesellschaften an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Dieser Gesell-
schafter steht nach § 8b Absatz 4 Satz 5 KStG dem unmittelbar betei-
ligten Gesellschafter für Zwecke der Beteiligungsgrenze gleich.

Um Verwerfungen zu vermeiden, wird der Ersterwerb oder der Hin-
zuerwerb einer mindestens 10-prozentigen Beteiligung innerhalb
eines Veranlagungszeitraums auf den Beginn des Veranlagungszeit-
raums zurückbezogen, so dass für diesen Zeitraum die Streubesitz-
regelung keine Anwendung findet. Ohne diese Rückbeziehung wäre
auf Beteiligungen, die im Laufe eines Veranlagungszeitraums er-
worben werden, stets die Streubesitzregelung anzuwenden mit der
Folge, dass z. B. Dividenden aus der Beteiligung im Erstjahr stets
steuerpflichtig zu behandeln wären, und zwar auch dann, wenn eine
100-Prozent-Beteiligung erworben wird. Besteht zu Beginn des Ka-
lenderjahres eine Beteiligung von weniger als 10 Prozent und wer-
den im laufenden Veranlagungszeitraum Anteile i. H. v. mindestens
10 Prozent hinzuerworben, gilt die Ausnahme des § 8b Absatz 4
Satz 6 KStG nur für Erträge aus der hinzuerworbenen Beteiligung.
Wird durch einen Hinzuerwerb von weniger als 10 Prozent die 10-Pro-
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zent-Grenze überschritten, ist die Streubesitzregelung für dieses Jahr
ohne Ausnahme anzuwenden.
28. Abgeordneter
Sönke

Rix
(SPD)
Beabsichtigt die Bundesregierung nach den
Verlautbarungen der Koalition (CDU, CSU
und FDP) (vgl. Pressemitteilung von Dorothee
Bär und Markus Grübel auf www.cducsu.de)
zu gesetzlichen Regelungen zur steuerlichen
Freistellung des Taschengeldes im Bundesfrei-
willigendienst eine analoge Regelung für das
Taschengeld im Freiwilligen Sozialen Jahr und
im Freiwilligen Ökologischen Jahr, und wenn
nein, warum nicht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk
vom 26. April 2013
Im Jahressteuergesetz 2013 (JStG 2013) in der Fassung der Bundes-
tagsdrucksache 17/11190 war in § 3 Nummer 5 Buchstabe f EStG
vorgesehen, das an Personen, die einen in § 32 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe d EStG genannten freiwilligen Dienst leisten, ge-
zahlte Taschengeld von der Besteuerung auszunehmen. Nach dieser
Regelung sollte sowohl das an Bundesfreiwilligendienst als auch ein
Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr Leistende gezahlte Ta-
schengeld steuerfrei sein.

Nachdem der Bundesrat dem JStG 2013 nicht zugestimmt hat, ha-
ben die Fraktionen der CDU/CSU und FDP den Entwurf eines Ge-
setzes zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen sowie zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften eingebracht (vgl. Bundestags-
drucksache 17/13082). Dieser enthält auch die o. g. Regelung aus
dem JStG 2013.
29. Abgeordneter
Dr. Carsten

Sieling

(SPD)
Wie viele Bürgerkonten haben die Sparkassen
nach Kenntnis der Bundesregierung seit der
Einführung im Oktober 2012 geschaffen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 26. April 2013
Konkrete Zahlen über das von den Sparkassen eingeführte Bürger-
konto besitzt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e. V.
(DSGV) noch nicht, da diese regelmäßig zum Stichtag 31. Dezember
erhoben und derzeit noch vom DSGV ausgewertet werden. Der Ver-
band schätzt jedoch, dass bis dato rund 80 000 Bürgerkonten bei den
Sparkassen eingerichtet worden sind.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
30. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über die Vorgänge um die Festnahme und die
laufenden Ermittlungen gegen A. Z., Präsident
und Vorstandsvorsitzender der Public Power
Corporation (DEI), Griechenland, und Unter-
zeichner der Euler-Hermes-Bürgschaft für die
Gewährleistung mit einer Eventualverpflich-
tung von rund 1 Mrd. Euro (Ausschussdruck-
sache 17(8)5934) über den Ersatzneubau eines
Braunkohlekraftwerks (vgl. www.ekathimerini.
com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/04/2013_
492169)?
31. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über die Zusammenhänge zwischen den Kor-
ruptions- und Bestechungsvorwürfen zwischen
der DEI und den griechischen Gewerkschaf-
ten, der Verwendung der Bestechungsgelder
durch die Gewerkschaften und den geschlosse-
nen Verträgen mit Euler Hermes (vgl. www.
ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_
05/04/2013_492169)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 29. April 2013
Der Bundesregierung liegen keine über den Pressebericht hinaus-
gehenden Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt vor.

Hermes-Deckungen werden zugunsten von deutschen Exportunter-
nehmen und den Export finanzierenden Banken übernommen. Es
besteht somit im Rahmen übernommener Hermes-Deckungen kein
Vertragsverhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem jeweiligen ausländischen Besteller.
32. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung aus dem Korruptionsskandal und den
laufenden Ermittlungen für die bereits unter-
schriebene Euler-Hermes-Bürgschaft und für
zukünftige Bürgschaften (vgl. www.ekathimerini.
com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/04/2013_
492169)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 29. April 2013
Für die Bundesregierung hat die Bekämpfung der Korruption im in-
ternationalen Geschäftsverkehr einen hohen Stellenwert. Sie unter-
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stützt alle Bemühungen bei der Prävention und der Bekämpfung der
Korruption, um transparente und faire Wirtschafts- und Wettbe-
werbsbedingungen zu schaffen. Im Zusammenhang mit der Über-
nahme von Exportkreditgarantien gilt, dass für Exportgeschäfte oder
Darlehensverträge, die durch strafbare Handlungen wie z. B. Beste-
chung zustande gekommen sind, keine Exportkreditgarantien über-
nommen werden. Alle Deckungsnehmer unterzeichnen eine entspre-
chende Korruptionserklärung. Im Fall der nachträglich erwiesenen
Korruption kann sich der Bund gemäß den Allgemeinen Bedingun-
gen auf Haftungsbefreiung berufen, so dass der Exporteur damit
rechnen muss, im Schadensfall seine Ansprüche zu verlieren. Ist be-
reits eine Entschädigungszahlung erfolgt, kann Regress genommen
werden.

Die Bundesregierung hat die im Dezember 2006 verabschiedeten
Grundsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) für die Bekämpfung der Korruption im
Rahmen staatlicher Exportförderung (Recommendation on Bribery
and Officially Supported Export Credits) maßgeblich mitgestaltet.
Diese sehen u. a. vor, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergrei-
fen, um Korruptionsfälle aufzudecken, den Exporteur auf rechtliche
Folgen von Korruption im internationalen Geschäftsverkehr hinzu-
weisen und im Zweifel die Antikorruptionsverfahren zu überprüfen.
Dieses Verfahren wird vom Bund regelmäßig praktiziert.
33. Abgeordneter
Hans-Joachim

Hacker

(SPD)
Welche Position vertritt die Bundesregierung
hinsichtlich der von den Kommunen geforder-
ten Befreiung von der formalen Ausschrei-
bungspflicht bei Dienstleistungskonzessionen
insbesondere für den Bereich Wasser, und hat
sie sich die Rechtsauffassung des Abgeord-
neten Dr. Peter Ramsauer in seiner Erklärung
nach § 31 der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages vom 1. März 2013 (226.
Sitzung des Deutschen Bundestages, Tagesord-
nungspunkte 9a und 9b, Zusatztagesordnungs-
punkt 7) zu eigen gemacht, bzw. falls nein, wa-
rum nicht?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 3. Mai 2013
Die Bundesregierung unterstützt die mit der geplanten Konzessions-
richtlinie verfolgten Ziele der Transparenz und Rechtssicherheit bei
der Konzessionsvergabe. Ein transparentes Vergabeverfahren leistet
darüber hinaus auch einen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung. Die-
se Ziele haben grundsätzlich ihre Berechtigung auch bei der Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung. Wichtig ist aber, dass die Kommunen
auch nach Inkrafttreten der Richtlinie frei darüber entscheiden kön-
nen, ob sie Leistungen selbst erbringen oder am Markt unter Beach-
tung des Vergaberechts nachfragen. Die Bundesregierung hat sich
bei den Verhandlungen in Brüssel erfolgreich dafür eingesetzt, dass
diese staatliche Wahlfreiheit erhalten bleibt.
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Es wird auch künftig keinen Zwang zur Privatisierung bestimmter
Leistungen – wie beispielsweise der Wasserversorgung – geben.

Die Bundesregierung begrüßt die Ankündigung von EU-Binnen-
marktkommissar Michel Barnier vom Februar 2013, an einer fairen
und ausgewogenen Lösung für den Wassersektor zu arbeiten. Dieser
Kompromissvorschlag soll insbesondere den besonderen Herausfor-
derungen für Mehrspartenunternehmen – wie beispielsweise Stadt-
werken – und kommunalen Kooperationsformen – wie beispielswei-
se Wasserzweckverbänden – in Deutschland Rechnung tragen. Die
Bundesregierung drängt gegenüber Europäischer Kommission und
Europäischem Parlament darauf, diesen Regelungsvorschlag alsbald
vorzulegen.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass der Vorschlag einer
Richtlinie über die Konzessionsvergabe mit dem Subsidiaritätsprin-
zip (Artikel 5 Absatz 3 des Vertrages über die Europäische Union)
im Einklang steht (siehe dazu im Einzelnen Plenarprotokoll zur
893. Sitzung des Bundesrates, Anlage 13 zu Tagesordnungspunkt 25
vom 2. März 2012).
34. Abgeordneter
Andrej

Hunko
(DIE LINKE.)
Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung hinsichtlich des Kaufs von Waffen durch
Saudi-Arabien bzw. Katar in Kroatien oder an-
deren Ländern vor, um diese an syrische Bür-
gerkriegsparteien weiterzugeben, und welche
Rüstungsexportgenehmigungen zum Verkauf
von unbemannten Land- oder Flugrobotern
hat die Bundesregierung für Saudi-Arabien
und Katar in den Jahren 2012 und 2013 erteilt
bzw. bearbeitet sie derzeit (bitte auch hinsicht-
lich Genehmigungen für die eigene Produktion
der Drohnen durch die Regierungen von Sau-
di-Arabien und Katar nach etwaiger Lizensie-
rung durch die Hersteller)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 29. April 2013
Der Bundesregierung sind Presseberichte über den Kauf von Waffen
durch Saudi-Arabien bzw. Katar in Kroatien, um diese an die syri-
schen Bürgerkriegsparteien weiterzugeben, bekannt. Eigene belastba-
re Erkenntnisse hierzu liegen der Bundesregierung nicht vor.

Die Bundesregierung berichtet nur über abgeschlossene Vorgänge.
Für unbemannte Luftfahrzeuge nach Saudi-Arabien hat die Bundes-
regierung von 2012 bis heute drei Einzelgenehmigungen und nach
Katar für den angefragten Zeitraum keine Einzelgenehmigung er-
teilt. Für unbemannte Landroboter gibt es für den angefragten Zeit-
raum keine Genehmigungen nach Saudi-Arabien und Katar.

Die Bundesregierung hat keine Genehmigungen für die Ausfuhr von
Fertigungsunterlagen, von Herstellungsausrüstung oder von Zuliefe-
rungen von Bauteilen für die Herstellung unbemannter Luftfahrzeu-
ge nach Saudi-Arabien oder Katar erteilt.
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35. Abgeordneter
Dr. Konstantin

von Notz

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung aus den Plänen der Deutschen Telekom
AG, ihre bisherigen Flatrate-Modelle faktisch
abzuschaffen und gleichzeitig eigene Dienste ge-
genüber denen von Konkurrenten bevorzugen
zu wollen, hinsichtlich der in dieser Legislatur in-
tensiv geführten Diskussionen um die Netzneu-
tralität und entsprechenden Formulierungen im
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
FDP (https://netzpolitik.org – 22. April 2013)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 29. April 2013
Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, die Netzneutralität zu
wahren und das „Best-Effort-Internet“ insbesondere im Interesse al-
ler Nutzer dauerhaft zu gewährleisten. Wettbewerb und Transparenz
bieten den besten Schutz für eine diskriminierungsfreie, neutrale Da-
tenübermittlung.

Bei der Ankündigung der Deutschen Telekom AG, die Tarifstruktur
im Festnetz anzupassen, handelt es sich um eine freie Entscheidung
eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Änderungen der
Tarifstrukturen stehen dem Ziel der Wahrung der Netzneutralität
grundsätzlich nicht entgegen, dagegen wäre eine Diskriminierung
gleichartiger Dienste geeignet, die Netzneutralität zu gefährden.

Wettbewerber können weiterhin Anschlüsse ohne Drosselung anbie-
ten. Wir gehen davon aus, dass Telekommunikationsunternehmen
auch künftig nachfragegerechte und transparente Tarife anbieten
werden. Kunden sollten prüfen, welcher Anbieter den für sie jeweils
passenden Tarif zur Verfügung stellt.

Die Bundesregierung sowie die Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen und das Bundes-
kartellamt werden aktuelle Entwicklungen weiter sorgfältig beobach-
ten und gewährleisten, dass Kunden weiterhin Informationen ihrer
Wahl abrufen und verbreiten sowie Anwendungen und Dienste ihrer
Wahl nutzen können. Dies schließt nötigenfalls Eingriffe mit dem
Ziel der Wahrung der Netzneutralität und der Sicherstellung von
Wettbewerb ein.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
36. Abgeordnete
Veronika

Bellmann

(CDU/CSU)
Wie hoch beziffern sich nach Kenntnis der
Bundesregierung die Einnahmeausfälle für den
Bund, wenn die mit dem Rentenentlastungs-
gesetz vom 3. August 2005 beschlossene und
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ab Januar 2006 durchgeführte Vorfälligkeit
der Sozialversicherungsbeiträge wieder zurück-
geführt würde?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe
vom 26. April 2013
Eine Rückkehr zu der vor dem Jahr 2006 geltenden Regelung hätte
für die Sozialversicherungen erhebliche Mindereinnahmen (Renten-
versicherung und Arbeitslosenversicherung) bzw. Liquiditätsverluste
(Krankenversicherung und Pflegeversicherung) in einer Größenord-
nung von rund 25 Mrd. Euro zur Folge. In der gesetzlichen Renten-
versicherung führten die Mindereinnahmen (rund 14 Mrd. Euro) zu
einer Anhebung des Beitragssatzes und damit zu einer Anhebung
des Bundeszuschusses in einer Größenordnung von rund 2,5 Mrd.
Euro. Für die Arbeitslosenversicherung ergäben sich Mindereinnah-
men in einer Größenordnung von rund 1,6 Mrd. Euro, die ggf. einen
Deckungsbedarf durch den Bund in dieser Höhe auslösen könnten.
In der Krankenversicherung führten die Mindereinnahmen (rund
8,5 Mrd. Euro) zu einer Verringerung der vorhandenen Liquidität;
mögliche Folgen könnten ein Vorziehen des Bundeszuschusses oder
ein Darlehen des Bundes an den Gesundheitsfonds sein. Die Minder-
einnahmen in der Pflegeversicherung (rund 1 Mrd. Euro) hätten für
den Bund keine direkten Folgen.
37. Abgeordnete
Dr. Martina

Bunge

(DIE LINKE.)
Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, die in der DDR für die Freiwillige
Zusatzversicherung (FZR) über die Beitrags-
bemessungsgrenze – wie sie bei der Rentenbe-
rechnung nach dem SGB VI angewandt wird –
de facto hinaus gezahlten Beiträge, die heute
nicht rentensteigernd wirken, analog der einsti-
gen Höherversicherung in der Bundesrepublik
Deutschland zu behandeln, in die bis 1998 ein-
gezahlt werden konnte und deren Leistungen
bis heute den Versicherten zugute kommen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel
vom 26. April 2013
Die FZR ist in der ehemaligen DDR zwar als freiwillige Versiche-
rung eingeführt worden, ihrem Wesen nach jedoch mit der Anfang
der 50er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland eingeführten Hö-
herversicherung nicht vergleichbar. Die Höherversicherung war da-
rauf gerichtet, vor allem Versicherten mit großen Lücken im Versi-
cherungsleben eine Möglichkeit einzuräumen, diese Lücken in ihrer
Alterssicherung durch zusätzliche einkommensunabhängige Beitrags-
zahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung zu schließen. Dem-
entsprechend werden die Leistungen aus der Höherversicherung
auch nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt und
statisch geleistet. Ab 1992 war der Zugang zur Höherversicherung
nur noch den Geburtsjahrgängen vor 1942 möglich und 1999 wurde
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das Recht auf Zahlung von Höherversicherungsbeiträgen mit Ablauf
des Jahres 1997 beendet.

Im Unterschied dazu war der Beitrag zur FZR seinem Wesen nach
ein streng einkommensbezogener Gesamtsozialversicherungsbeitrag,
aus dem auch einkommensbezogene Leistungen abgeleitet worden
sind. Das Leistungsspektrum der FZR bezog sich nicht nur auf ein-
kommensabhängige höhere Rentenleistungen im Alter und bei Inva-
lidität, sondern auch auf eine bessere soziale, ebenfalls einkommens-
abhängige Absicherung bei ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit
infolge Krankheit und bei Mutterschaft.

Ausgehend vom Grundprinzip der Lohn- und Beitragsbezogenheit
der gesetzlichen Rentenversicherung hat sich der Gesetzgeber mit
dem Renten-Überleitungsgesetz dafür entschieden, auch bei der Be-
rechnung von Renten in den neuen Bundesländern nach den Vor-
schriften des SGB VI grundsätzlich auf das durch Beiträge, ein-
schließlich der Beiträge zur FZR, versicherte Arbeitsentgelt und Ar-
beitseinkommen abzustellen. Dies führt für die Versicherten zu deut-
lich günstigeren Ergebnissen in der Rentenhöhe als eine Behandlung
der FZR-Beiträge nach den für Höherversicherungsbeiträge gelten-
den Berechnungsvorschriften des SGB VI. Durch die Einbeziehung
in die Entgeltpunktermittlung führen in der FZR versicherte Arbeits-
verdienste nicht nur zu dynamischen Rentenleistungen, sondern sie
wirken so auch über die Gesamtleistungsbewertung rentensteigernd
auf die Bewertung von beitragsfreien und beitragsgeminderten Zei-
ten.

Grundsätzlich wird die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung durch die in der ehemaligen DDR in der FZR
versicherten Verdienste nicht überschritten, sondern allein durch die
im SGB VI bestimmte Hochwertung der Arbeitsverdienste auf West-
niveau erreicht. Deshalb besteht auch kein Bedürfnis für eine andere
Bewertung dieser Beitragszahlungen bei der Rentenberechnung. Im
Übrigen ist die Systemrelevanz der Beitragsbemessungsgrenze im
Zuge der Rentenüberleitung durch das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) ausdrücklich bestätigt worden.
38. Abgeordnete
Katrin
Kunert

(DIE LINKE.)
In welchen Jobcentern der Bundesagentur für
Arbeit (BA) bzw. bei den zugelassenen kom-
munalen Trägern gibt es einen Ombudsmann
bzw. eine Ombudsfrau, und welche Aufgaben
nimmt er bzw. sie wahr?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 30. April 2013
Die Organisation der Verwaltungsabläufe bei der Durchführung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende liegt in der Entscheidungsver-
antwortung der einzelnen Jobcenter. Dies gilt auch für die Frage, ob
eine Ombudsstelle eingerichtet werden soll. Die Bundesregierung
führt zu solchen Organisationsentscheidungen der Jobcenter keine
zentralen Erhebungen durch. Daher ist der Bundesregierung nicht
bekannt, ob und in welchen Jobcentern (gemeinsame Einrichtungen
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und zugelassene kommunale Träger) Ombudsmänner bzw. -frauen
tätig sind und mit welchen Aufgaben diese befasst sind.
39. Abgeordnete
Hilde

Mattheis
(SPD)
Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
darüber, in welchem Umfang Bezüge im Rah-
men der Altersteilzeit des Unternehmens
Schlecker nach der Insolvenz den ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwehrt
wurden, obwohl nach § 8a des Altersteilzeitge-
setzes Bezüge der Altersteilzeit gegen Insol-
venz abgesichert werden müssen, und welche
Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber,
wie viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Schlecker, die sich zum Zeitpunkt
der Insolvenz in Altersteilzeit befunden haben,
bei der Arbeitsagentur vorstellig werden muss-
ten, obwohl dies im Rahmen der Altersteilzeit
nicht vorgesehen ist?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 30. April 2013
Darüber, ob beziehungsweise in welchem Umfang den ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens Schlecker zu
sichernde Wertguthaben verwehrt wurden, hat die Bundesregierung
keine Erkenntnisse. Eingaben oder Petitionen, durch die die Bundes-
regierung hätte Kenntnis erlangen können, liegen nicht vor. Auch
der BA sind keine Fälle bekannt. Allgemein gilt, dass Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in Altersteilzeit bei einer vorzeitigen Been-
digung der Altersteilzeit durch Insolvenz des Arbeitgebers nach der
geltenden Rechtslage abgesichert sind. Die Insolvenzsicherungs-
pflicht nach § 8a des Altersteilzeitgesetzes schützt das in der Arbeits-
phase durch die Vorarbeit erarbeitete Wertguthaben. Die Absiche-
rung zukünftig zu zahlender Aufstockungsbeträge zur Weiterführung
der Altersteilzeit bei Insolvenz ist nicht vorgeschrieben, da die Insol-
venzsicherung primär der Absicherung des erarbeiteten Wertgut-
habens und der Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungs-
trägern dient.

Gesonderte Angaben, ob beziehungsweise wie viele der ehemaligen
Schlecker-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aufgrund der vorzeiti-
gen Beendigung ihrer Altersteilzeit Vermittlungsleistungen der BA in
Anspruch genommen oder gegebenenfalls einen Antrag auf Arbeits-
losengeld gestellt haben, erhebt die BA nicht. Erkenntnisse darüber
liegen der Bundesregierung und der BA nicht vor.
40. Abgeordnete
Beate
Müller-Gemmeke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis-
se wurden von 2009 bis 2012 pro Jahr aus wel-
chen Gründen entzogen (beispielsweise Nicht-
einhaltung der Lohnuntergrenze, Verstoß gegen
das Kündigungsschutzgesetz, Bezahlung in ver-
leihfreien Zeiten, Lohnfortzahlung im Krank-
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heitsfall, Nichtgewährung von Urlaub etc. – ge-
meint sind nicht im Unternehmen liegende
Gründe wie beispielsweise Insolvenz)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe
vom 30. April 2013
Die BA hat mitgeteilt, dass in den Jahren 2009 bis 2012 bundesweit
insgesamt 318 Erlaubnisse nach dem Gesetz zur Regelung der Ar-
beitnehmerüberlassung (AÜG) widerrufen und 15 zurückgenommen
wurden. Die Zahl der Widerrufe und Rücknahmen von Erlaubnissen
nach dem AÜG jeweils für die Jahre 2009 bis 2012 ergibt sich aus
der nachstehenden Tabelle:
Hauptursache der Widerrufe waren mangelnde Bonität, Nichtent-
richtung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern sowie Aufla-
genverstöße.

Die BA erfasst im Übrigen nicht, aus welchen Gründen die Erlaub-
nis entzogen wurde; insoweit ist keine detaillierte Auswertung der
einzelnen Gründe möglich.
41. Abgeordnete
Beate

Müller-Gemmeke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unter welchen Voraussetzungen bzw. nach
welchen Kriterien werden Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnisse widerrufen (beispielsweise
Häufigkeit, Schwere, Auftreten von mehreren
gleichzeitigen Verstößen), und zu welchen zu-
sätzlichen Sanktionen führt ein Widerruf?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 30. April 2013
Die Erlaubnis nach dem AÜG kann für die Zukunft widerrufen wer-
den, wenn eine der in § 5 Absatz 1 AÜG normierten Voraussetzun-
gen erfüllt ist. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn sich die Er-
laubnisbehörde den Widerruf vorbehalten hat, der Verleiher eine
Auflage nicht fristgerecht erfüllt hat oder die Erlaubnisbehörde auf-
grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die Er-
laubnis zu versagen. Damit bezieht das Gesetz die Aufzählung der
Versagungsgründe nach § 3 AÜG in die Normierung der Widerrufs-
gründe mit ein. Die Erlaubnis kann somit auch widerrufen werden,
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wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Erlaubnisinha-
ber die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, weil er zum Bei-
spiel die Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, über die Einbe-
haltung und Abführung der Lohnsteuer oder über arbeitsrechtliche
Pflichten nicht einhält. Ein Widerruf ist insbesondere auch dann
möglich, wenn der Erlaubnisinhaber seinen Zeitarbeitnehmerinnen
und Zeitarbeitnehmern für die Zeit der Überlassung die im Betrieb
des Entleihers wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des
Arbeitsentgelts nicht gewährt und keinen Tarifvertrag zur Abwei-
chung vom Gleichstellungsgrundsatz des AÜG anwendet.

Bei der Würdigung von möglichen widerrufsbegründenden Tatsa-
chen sind Häufigkeit, Schwere und die Gleichzeitigkeit mehrerer
festgestellter Rechtsverstöße zu berücksichtigen. Bei der Entschei-
dung, ob eine Erlaubnis nach dem AÜG zu widerrufen ist, hat die
BA auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten.

Ein Widerruf führt nicht automatisch zu weiteren Sanktionen nach
dem AÜG. Dies ist nur der Fall, wenn durch die konkreten, wider-
rufsbegründenden Tatsachen zusätzlich ein anderer Sanktionstat-
bestand, zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit nach § 16 Absaz 1
Nummer 7a AÜG, erfüllt ist.

Nach § 149 der Gewerbeordnung sind die vollziehbaren und nicht
mehr anfechtbaren Entscheidungen der BA, durch die wegen Unzu-
verlässigkeit die erteilte Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung zu-
rückgenommen oder widerrufen wird, in das Gewerbezentralregister
einzutragen.
42. Abgeordnete
Beate

Müller-Gemmeke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie häufig wurden von 2009 bis 2012 pro Jahr
Sanktionen aufgrund von § 16 Absatz 1 Num-
mer 7a und 7b AÜG (Arbeitsbedingungen und
Lohnuntergrenze) verhängt, und gegen welche
Arbeitsbedingungen wurde verstoßen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 30. April 2013
Der Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 16 Absatz 1 Nummer 7a
AÜG wurde mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von Missbrauch der Ar-
beitnehmerüberlassung – vom 28. April 2011 eingeführt und ist am
1. Dezember 2011 in Kraft getreten. Im Jahr 2011 wurden keine
Sanktionen nach diesem Tatbestand verhängt. Im Jahr 2012 wurden
aufgrund des § 16 Absatz 1 Nummer 7a AÜG von der BA insgesamt
neun Fälle sanktioniert. Gegen welche Arbeitsbedingungen hierbei
verstoßen wurde, wird statistisch nicht ausgewiesen.

Der Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 16 Absatz 1 Nummer 7b
AÜG wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes und des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom
20. Juli 2011, das am 30. Juli 2011 in Kraft getreten ist, in das AÜG
eingeführt. Seit dem 1. Januar 2012 sind auf der Grundlage der Ers-
ten Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmer-
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überlassung Mindeststundenentgelte zu zahlen. Statistische Daten
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung zur Ahndung
von Verstößen gegen die Verpflichtung zur Zahlung der Mindest-
stundenentgelte liegen dementsprechend erst für das Jahr 2012 vor.
Im Jahr 2012 wurden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der
Zollverwaltung wegen der Verstöße gegen die Verpflichtung zur Zah-
lung der Mindeststundenentgelte nach § 16 Absatz 1 Nummer 7b
AÜG in drei Fällen Verwarnungen erteilt.
43. Abgeordnete
Beate

Müller-Gemmeke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie häufig wurden von 2009 bis 2012 pro Jahr
Erlaubnisse entzogen, weil Auflagen infolge
von Prüfungen nicht erfüllt wurden, und wie
häufig resultierten daraus Ordnungswidrigkei-
ten nach § 16 Absatz 1 Nummer 3 AÜG?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 30. April 2013
Eine Auskunft, wie häufig Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Absatz 1 Nummer 3
AÜG in den Jahren 2009 bis 2012 durchgeführt wurden, weil Aufla-
gen infolge von Prüfungen nicht erfüllt wurden, ist nicht möglich.
Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Absatz 1 Nummer 3 AÜG werden
statistisch nicht gesondert erfasst, sondern mit den Tatbeständen ge-
mäß § 16 Absatz 1 Nummer 4 bis 8 AÜG zusammen ausgewiesen.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 40 verwiesen.
44. Abgeordnete
Silvia

Schmidt

(Eisleben)
(SPD)
Welche konkreten gesetzgeberischen Maßnah-
men plant die Bundesregierung im Bereich der
Teilhabe von Menschen mit Behinderung so-
wie zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention noch vor der Bundestagswahl 2013
umzusetzen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel

vom 30. April 2013
Am 18. April 2013 hat der Deutsche Bundestag den Entwurf eines
Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften (Bundestagsdrucksache 17/11473)
angenommen.

In dem Gesetzentwurf wird den besonderen Belangen von Menschen
mit Behinderung Rechnung getragen, indem zum einen viele in ihrer
Mobilität eingeschränkte Bürgerinnen und Bürger, die für das Auf-
suchen einer Behörde auf fremde Hilfe angewiesen wären, selbstän-
dig vom heimischen Computer aus mit der Verwaltung kommunizie-
ren und als Beteiligte im Verwaltungsverfahren interagieren können.
Zum anderen wird unter Zugrundelegung des geltenden Rechtsrah-
mens der elektronische Zugang zur Verwaltung selbst auch barriere-
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frei gestaltet. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) gibt spe-
ziell Trägern öffentlicher Gewalt des Bundes auf, ihre Internetauftrit-
te und Internetangebote sowie Programmoberflächen barrierefrei zu
gestalten, d. h. so anzubieten, dass sie für Menschen mit Behinderun-
gen „in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“.
Mit dem Gesetzentwurf hat die Bundesregierung auch eine wichtige
Maßnahme aus dem Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt. Zusätzlich wurde im
Gesetzgebungsverfahren eine Regelung zur Barrierefreiheit in den
Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften aufgenommen (vgl. Bun-
destagsdrucksache 17/13139).

Die Bundesregierung hat am 6. März 2013 den Gesetzentwurf zur
Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde beschlossen. Der
Entwurf basiert auf dem Abschlussbericht einer interdisziplinären
Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Bundesministeriums der Justiz. Ziel
des Gesetzentwurfs ist es, der steigenden Zahl von Betreuungen im
Interesse der Selbstbestimmung mit einer besseren Umsetzung des
Erforderlichkeitsgrundsatzes in der praktischen Anwendung zu be-
gegnen. Dafür sollen die Aufgaben der Betreuungsbehörden im Vor-
feld und im gerichtlichen Verfahren gestärkt werden. Der Bundesrat
wird am 3. Mai 2013 seine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf be-
schließen.

Im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (Bundestagsdrucksache 17/
12634) sind in großem Umfang Regelungen zur Barrierefreiheit ent-
halten. In diesem Entwurf ist sichergestellt, dass bei einer Einführung
weiterer sicherer Übermittlungswege für die Kommunikation mit
den Gerichten gemäß § 130a Absatz 4 Nummer 3 der Zivilprozess-
ordnung (ZPO-E) die Belange der Barrierefreiheit gewährleistet sein
müssen. Weiterhin ist in den Regelungsentwürfen des § 31a Absatz 1
und des § 31b der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO-E) die bar-
rierefreie Ausgestaltung des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs und des zugrunde liegenden Verzeichnisdienstes vorgesehen.
Schließlich sieht der Entwurf in § 945b ZPO-E vor, dass das Schutz-
schriftenregister barrierefrei auszugestalten ist. Zudem wird der An-
spruch einer blinden oder sehbehinderten Person auf barrierefreie
Fassungen von Schriftsätzen im gerichtlichen Verfahren gemäß
§ 191a des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) erheblich erweitert.
Überlegungen zur weiteren Optimierung der Barrierefreiheit des
elektronischen Rechtsverkehrs sind Gegenstand der derzeit stattfin-
denden Beratungen des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag.
45. Abgeordnete
Silvia

Schmidt

(Eisleben)

(SPD)
Welche Projekte und Maßnahmen sind bun-
desweit bisher aus den Haushaltsmitteln des
Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) der „Initiative
Inklusion“ gefördert worden, und wie hoch ist
der Anteil bisher nicht abgerufener Fördermit-
tel aus diesem Programm?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel

vom 30. April 2013
Im Rahmen der „Initiative Inklusion“ werden Maßnahmen in vier
Handlungsfeldern gefördert: Berufsorientierung (1), Schaffung neuer
betrieblicher Ausbildungsplätze (2), Schaffung neuer Arbeitsplätze
für ältere schwerbehinderte Menschen (3) und Implementierung von
Inklusionskompetenz bei Kammern (4).

Die Maßnahmen der Handlungsfelder 1 bis 3 der „Initiative Inklu-
sion“ werden durch die zuständigen Ministerien der Länder koor-
diniert. Insgesamt stehen hierfür 95 Mio. Euro zur Verfügung. Bis-
her sind 44 880 429,52 Euro an die Länder gezahlt worden (Stand:
1. April 2013).

Im Handlungsfeld 1 wurden dem BMAS mit Ablauf des ersten Be-
richtszeitraumes (30. November 2012) von den Ländern 4 372 Teil-
nehmende an Maßnahmen der Berufsorientierung gemeldet. Für die
Handlungsfelder 2 und 3 können Angaben zur Anzahl der Förder-
fälle frühestens nach Vorliegen aller Berichte für 2012 und deren
Auswertung gemacht werden. Dieser Prozess dauert zurzeit noch an.

Für das Handlungsfeld 4 stehen 5 Mio. Euro zur Verfügung. Bisher
wurden für drei Kammern Zuwendungen als Projektförderung in
Höhe von jeweils 100 000 Euro bewilligt. 17 weitere Projektanträge
von Kammern liegen dem BMAS vor und werden derzeit geprüft.
Es stehen noch Haushaltsmittel für ca. 30 weitere Projekte zur Verfü-
gung, Anträge auf Förderung können noch gestellt werden.
46. Abgeordnete
Silvia

Schmidt
(Eisleben)

(SPD)
Wie ist der aktuelle Stand der im Nationalen
Aktionsplan (NAP) der Bundesregierung zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion angekündigten Evaluation des SGB IX
(bitte nach Maßnahme, Frist, Auftragnehmer
und inhaltlichem Auftrag auflisten), und wann
ist mit der Veröffentlichung der neu konzi-
pierten Behindertenberichterstattung zu rech-
nen (bitte mit Begründung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel
vom 30. April 2013
Der NAP der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sieht als eigene Maßnahme des BMAS für die Jah-
re 2013 bis 2015 eine Evaluation des SGB IX vor. Es soll überprüft
werden, ob sich die Regelungen des SGB IX als ausreichend wir-
kungsvoll erwiesen haben, um die vom Gesetzgeber im Jahr 2001 ge-
setzten Ziele zu erreichen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob
die Weiterentwicklung der Rechtslage und der gesellschaftlichen Dis-
kussion um die Rechte von Menschen mit Behinderung in den zwölf
Jahren nach Inkrafttreten des SGB IX eine Änderung des Gesetzes
notwendig macht.
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Das BMAS hat im Dezember 2012 die Bietergemeinschaft Fakultät
für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld und ISG –
Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH beauf-
tragt, eine Vorstudie zur Evaluation durchzuführen. Diese Vorstudie
soll Themen, Maßstäbe und Methoden erarbeiten, auf deren Grund-
lage entschieden werden kann, ob und wie die für 2013 bis 2015 an-
gekündigte Evaluation des SGB IX Teil 1 erfolgen kann. Die Vor-
studie soll dabei den konkreten Untersuchungsgegenstand, die Da-
tenlage und die Methoden definieren sowie Kriterien für die Vergabe
des Hauptauftrages formulieren. Der erste Zwischenbericht wird
Mitte 2013 erstellt. Der Abschlussbericht soll Ende des Jahres 2013
vorgelegt werden.

Zusätzlich wurde in dieser Legislaturperiode der Behindertenbericht
der Bundesregierung neu konzipiert. Die bisherigen Behindertenbe-
richte haben sich darauf konzentriert, die in der jeweiligen Legisla-
turperiode ergriffenen Maßnahmen und Aktivitäten darzustellen.
Die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen wurden hinge-
gen nur unzureichend abgebildet. Der neu konzipierte Teilhabebe-
richt ändert dies und nimmt erstmals die tatsächlichen Lebenslagen
von Menschen mit Behinderungen in den Blick.

Das vom BMAS beauftragte Institut hatte für die Aufbereitung der
Daten mehr Zeit benötigt, als zunächst geplant war, um das gesetzte
Qualitätsziel zu erreichen. Der Teilhabebericht wird im Bundeskabi-
nett aber noch in dieser Legislaturperiode behandelt werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
47. Abgeordneter
Gerd

Bollmann
(SPD)
Wie steht die Bundesregierung im Rahmen der
Verhandlungen über den Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Herstellung, die Aufmachung und
den Verkauf von Tabakerzeugnissen und ver-
wandten Erzeugnissen (COM(2012) 788 final;
Ratsdok. 18068/12) zu den Fragen von Ein-
heitszigaretten, Einheitsverpackungen und ein-
heitlichen Filtern bei Zigaretten, insbesondere
unter dem Aspekt, dass auch der Bundesrat in
seinem Beschluss (Bundesratsdrucksache 820/
12) vom 23. März 2013 eine neutrale Verpa-
ckung ablehnt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 2. Mai 2013
Die Richtlinie 2001/37/EG regelt die Herstellung, die Aufmachung
und den Verkauf von Tabakerzeugnissen auf europäischer Ebene.
Dazu zählt unter anderem auch die Gestaltung von Verpackungen
für Tabakerzeugnisse.

Die Europäische Kommission hat in Überarbeitung dieser Richtlinie
am 19. Dezember 2012 einen Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung,
die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und ver-
wandten Erzeugnissen vorgelegt.

Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission sollen für Ziga-
retten und Tabak zum Selberdrehen künftig Warnhinweise auf allen
Seiten der Packungen zu finden sein. Dabei sind auf den Schmalsei-
ten der Packungen allgemeine Warnhinweise, auf der Breitseite der
Packungen kombinierte gesundheitsbezogene Warnhinweise (Text
und Bild) anzubringen, die 75 Prozent der Fläche einnehmen. Die
angebrachten Informationen sollen Telefonnummern, E-Mail-Adres-
sen oder Webseiten zur Raucherentwöhnung anbieten und denjeni-
gen, die das Rauchen aufgeben wollen, Angaben zu Hilfsprogram-
men bieten. Werbung auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen
soll verboten sein. Der Vorschlag sieht weiterhin vor, dass eine Ziga-
rettenpackung quaderförmig sein und eine Packung von Tabak zum
Selberdrehen die Form eines Beutels haben soll. Filter sollen keinen
Tabak enthalten dürfen und die Verwendung von Aromastoffen in
den Bestandteilen von Tabakerzeugnissen, etwa in Filtern, soll verbo-
ten werden. Der Vorschlag sieht keine Einführung einer neutralen
Verpackung vor.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission macht deutlich, dass
es sich bei den Regelungsvorschlägen zu Tabakprodukten insgesamt
um ein komplexes Thema handelt. Vor diesem Hintergrund ist es
wichtig, dass er sorgfältig unter Abwägung aller Gesichtspunkte ge-
prüft wird. Der Vorschlag wird derzeit in der Ratsarbeitsgruppe „Öf-
fentliche Gesundheit“ beraten und intensiv von der Bundesregierung
geprüft.
48. Abgeordnete
Elvira

Drobinski-Weiß

(SPD)
Wie ist der aktuelle Stand der vor ca. einem Jahr
vom Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
zugesagten Untersuchung über Lebensmittel-
verschwendung in der Landwirtschaft, und wel-
che Zwischenergebnisse gibt es?
49. Abgeordnete
Elvira
Drobinski-Weiß

(SPD)
Wer wurde mit der Studie beauftragt, und
wann werden die Ergebnisse präsentiert?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 30. April 2013
Die Studie liegt vor, wird derzeit abschließend bearbeitet und dem-
nächst veröffentlicht. Mit der Untersuchung beauftragt worden wa-
ren die BMELV-Ressortforschungsinstitute Johann Heinrich von
Thünen-Institut, Max Rubner-Institut und Julius Kühn-Institut.
50. Abgeordneter
Friedrich

Ostendorff

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Tagesordnungspunkte werden bzw.
wurden nach Kenntnis der Bundesregierung
bei den einzelnen Sitzungen des Trilogs zwi-
schen dem Europäischen Parlament, der Euro-
päischen Kommission und dem Rat zur Re-
form der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
beraten (bitte Angaben für die jeweiligen Sit-
zungen mit Sitzungsdatum)?
51. Abgeordneter
Friedrich

Ostendorff

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Ergebnisse hatten nach Kenntnis der
Bundesregierung die bisherigen Sitzungen im
Rahmen des EU-Trilogs zur Reform der GAP
(bitte Angaben für die jeweilige Sitzung)?
52. Abgeordneter
Friedrich
Ostendorff

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Ist die Bundesregierung mit einem eigenen Be-
obachter in den EU-Trilog-Verhandlungen ver-
treten (bitte mit Angabe des Namens und der
Funktion), und wenn nein, auf welchem Wege
wird die Bundesregierung über den Verlauf
der EU-Trilog-Verhandlungen informiert?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 2. Mai 2013
Die EU-Trilog-Verhandlungen zum Legislativpaket der Weiterent-
wicklung der GAP nach 2013 zwischen Europäischem Parlament,
Rat und der Europäischen Kommission wurden am 11. April 2013
aufgenommen. Der irische Ratsvorsitz plant insgesamt 34 Triloge.

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden bzw. werden in den Tri-
logen folgende Tagesordnungspunkte beraten:
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Zu den noch stattfindenden EU-Trilog-Terminen sind der Bundes-
regierung im Einzelnen noch keine Verhandlungsbereiche bekannt.

Konkrete Ergebnisse wurden in den bisherigen Sitzungen nicht er-
zielt. Sie dienten insbesondere zur Sondierung der jeweiligen Positio-
nen. Zudem wurden bewusst einige Punkte, bei denen Rat und Euro-
päisches Parlament unterschiedliche Interessen haben, in den Bera-
tungen bisher ausgeklammert, um diese zu einem späteren Zeitpunkt
gesondert zu beraten. Dies gilt zum Beispiel für die Frage der obli-
gatorischen oder fakultativen Anwendung der Regelungen für die
Junglandwirte und die Anwendung des Äquivalenzprinzips beim
Greening in der ersten Säule.

Die Bundesregierung ist mit keinem eigenen Beobachter in den EU-
Trilog-Verhandlungen vertreten. Die Mitgliedstaaten werden – wie
üblich – fortlaufend und umfassend im Sonderausschuss Landwirt-
schaft und im Rat (Landwirtschaft und Fischerei) über den Verlauf
der Verhandlungen informiert.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
53. Abgeordneter
Roland

Claus

(DIE LINKE.)
Wie hoch ist der Anteil der freiwilligen Wehr-
dienst Leistenden in den Jahren 2011 und
2012, die innerhalb der ersten sechs Monate
ihren Dienst wieder quittiert haben (bitte nach
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Soldatinnen und Soldaten in Ostdeutschland
und in Westdeutschland aufschlüsseln), und
wie hoch ist der Anteil der Frauen an den frei-
willigen Wehrdienst Leistenden in Ostdeutsch-
land und Westdeutschland im Jahr 2012?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 2. Mai 2013
Mit Dienstantritt im Jahr 2011 haben rund 22 Prozent der Soldatin-
nen und rund 23 Prozent der Soldaten ihren freiwilligen Wehrdienst
innerhalb der sechsmonatigen Probezeit aufgrund eigener Entschei-
dung abgebrochen.

Mit Dienstantritt im Jahr 2012 haben etwa 25 Prozent der Soldatin-
nen und etwa 24 Prozent der Soldaten ihren freiwilligen Wehrdienst
innerhalb der sechsmonatigen Probezeit aufgrund eigener Entschei-
dung abgebrochen.

Eine Unterscheidung zwischen den Herkünften wird nicht vorge-
nommen.

Der Anteil der Frauen an den freiwilligen Wehrdienst Leistenden
mit Dienstantritt im Jahr 2012 betrug 7,3 Prozent.

Eine Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland wird auch
hier nicht vorgenommen.

Aufgrund einer Umstellung im Verfahren der Datenerhebung ist
eine mit früheren Angaben vergleichbare Aufteilung der Dienstan-
trittsstärken zwischen Männern und Frauen für den gesamten Zeit-
raum leider nicht möglich.
54. Abgeordneter
Dr. Tobias
Lindner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche konkreten Regeln zu Umfang, Kosten
und Kostenerstattung umfasst die Nutzungs-
vereinbarung der Bundeswehr mit EADS (Eu-
ropean Aeronautic Defence and Space Com-
pany) sowie anderen Unternehmen zur Nut-
zung des Flugplatzes Lechfeld, und wie viele
Flugbewegungen haben jeweils die Bundes-
wehr und EADS sowie andere Unternehmen
seit 2010 dort jährlich durchgeführt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christian Schmidt

vom 25. April 2013
Die Firma Premium AEROTEC GmbH, eine 100-Prozent-Tochter
der Firma EADS Deutschland GmbH, mit rund 3 000 Beschäftigten
im Raum Augsburg, produziert als Zulieferer für die Firma AIR-
BUS auf dem Militärflugplatz Lechfeld sperrige und nur auf dem
Luftweg transportierbare Flugzeugteile für den Airbus A380, die ca.
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einmal im Monat von dem Airbus-Transportflugzeug Beluga abge-
holt werden.

Hierzu mietete die Firma EADS Deutschland GmbH mit Mitbenut-
zungsvertrag vom 11. Oktober 2001 (Vertragsbeginn 1. Dezember
2001) die Halle PIA Süd, Gebäude 282 (5 400 m2) und 138 (Unter-
stellung von Schleppern), zwei Leichtbauhallen I und II (jeweils
383,33 m2) und Freiflächen (5 500 m2) an.

Nach Ausgliederung der Firma Premium AEROTEC GmbH aus der
Firma EADS Deutschland GmbH übernahm diese die Mietobjekte.

Es entstehen monatliche Mieteinnahmen von insgesamt 22 259,76
Euro. Davon entfallen 21 312 Euro auf die Halle PIA Süd, Gebäude
282 (3,58 Euro pro m2) mit den unbefestigten Freiflächen (0,36 Euro
pro m2), 349,20 Euro auf Gebäude 138 und 598,56 Euro auf die zwei
Leichtbauhallen.

Pro Landung des „Beluga“ entstehen Landegebühren von 1 350 Euro.

Grundsätzlich trägt der Mieter die Kosten für alle bei Vertragsende
geforderten Rückbaumaßnahmen. Sollten während der Vertragslauf-
zeit oder danach Altlasten nachweisbar sein, die vom Mieter einge-
bracht wurden, sind diese durch ihn oder auf dessen Kosten zu besei-
tigen.

Neben der Firma Premium AEROTEC GmbH bestehen keine wei-
teren gewerblichen Nutzungen.

Die Anzahl der militärischen und zivilen Flugbewegungen sind der
Anlage zu entnehmen.
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55. Abgeordneter
Dr. Frithjof

Schmidt

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie oft kam es in den vergangenen zwölf Mo-
naten zu Operationen deutscher Einsatzkräfte
im Rahmen des Atalanta-Mandats über somali-
schem Festland, Strand und inneren Küstenge-
wässern, und welche Einsatzkräfte und Waf-
fensysteme der Bundeswehr wurden dabei ein-
gesetzt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 26. April 2013
In den letzten zwölf Monaten wurden im Rahmen der Atalanta-Ope-
ration etwa 280 Aufklärungsflüge durch Seefernaufklärer (davon
über 130 durch einen deutschen Seefernaufklärer) über somalischem
Festland, Strand und inneren Küstengewässern durchgeführt.

Im Mai 2012 wurde bisher einmalig und erfolgreich die Handlungs-
option „Wirken gegen Piraterielogistik am Strand“ angewandt. Der
Einsatz war zeitlich und räumlich eng begrenzt und erfolgte aus-
schließlich aus Helikoptern einer verbündeten Nation. Zum Schutz
von Personen an Land und von eigenen Kräften wurden in den Ta-
gen vor der Operation auch unter deutscher Beteiligung durch Auf-
klärungsflüge von Seefernaufklärern und Bordhubschraubern der
Atalanta-Einheiten Informationen über die Gewohnheiten der Pira-
ten und die Gegebenheiten am Strand gewonnen. Um die Gefähr-
dung von Menschenleben auszuschließen, befand sich während des
Einsatzes ständig ein Seefernaufklärer mit Nachtsichtfähigkeit über
dem Zielgebiet. Die Aufklärung aus der Luft während des Einsatzes
und am Folgetag lieferte keine Hinweise auf Personen- oder unbeab-
sichtigte Sachschäden.
56. Abgeordneter
Dr. Frithjof

Schmidt

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche weiteren Operationen in den letzten
zwölf Monaten über somalischem Festland,
Strand und inneren Küstengewässern sind der
Bundesregierung durch andere truppenstellen-
de Staaten im Rahmen des Atalanta-Mandats
bekannt geworden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey
vom 26. April 2013
In den vergangenen zwölf Monaten fanden im Rahmen der Ata-
lanta-Operation nach Kenntnis der Bundesregierung keine weiteren
Einsätze über somalischem Festland, Strand und inneren Küstenge-
wässern statt.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
57. Abgeordnete
Caren

Marks
(SPD)
Welche Schlussfolgerung und Konsequenzen
zieht die Bundesregierung aus der aktuellen Stu-
die des ifo Instituts (vgl. FAZ vom 17. April
2013), wonach die Verfügbarkeit von Betreu-
ungsplätzen für Kleinkinder eine positive Aus-
wirkung auf die Verwirklichung des Kinderwun-
sches von Paaren, die Beteiligung von Müttern
am Arbeitsmarkt sowie einen hohen Refinan-
zierungseffekt hat, und geht sie davon aus,
dass das geplante Betreuungsgeld diesen Be-
funden zuwiderläuft?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 26. April 2013
Die genannte Studie bestätigt die Politik der Bundesregierung. Der
Bund hat von seinen Möglichkeiten der Unterstützung von Ländern
und Kommunen bei der verfassungsrechtlich grundsätzlich ihnen ob-
liegenden Aufgabe, die öffentlichen Betreuungsangebote für Kinder
unter drei Jahren auszubauen, umfangreich Gebrauch gemacht. Mit
dem gleichzeitig zum Betreuungsgeldgesetz am 20. Februar 2013 ver-
kündeten Kinderzusatzförderungsgesetz hat der Bund seine finan-
zielle Unterstützung für den Ausbau U3 auf insgesamt 5,4 Mrd. Eu-
ro bis 2014 und anschließend auf dauerhaft jährlich 845 Mio. Euro
für den laufenden Betrieb der zusätzlichen Plätze erhöht.

Damit stehen für Investitionen rund 2,7 Mrd. Euro Finanzhilfen des
Bundes bereit. Zur Unterstützung der Betriebskosten der zusätzli-
chen Betreuungsplätze stellt der Bund den Ländern im Zeitraum von
2009 bis 2014 insgesamt rund 2,7 Mrd. Euro und anschließend
dauerhaft jährlich 845 Mio. Euro zur Verfügung.

Das nach dem Betreuungsgeldgesetz ab dem 1. August 2013 bereit-
gestellte Betreuungsgeld läuft den Befunden der Studie nicht zuwi-
der. Das Betreuungsgeld wird unabhängig davon gezahlt, ob und in
welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind. Es erweitert den Ge-
staltungsspielraum von Familien auch im Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und ermöglicht so echte Wahlfreiheit im
Einzelfall.
58. Abgeordneter
Frank

Schäffler

(FDP)
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Zahl der durch die Arbeitnehmerseite
bestimmten Mitglieder von Aufsichtsräten in
mitbestimmten Unternehmen, und wie viele
von diesen sind Frauen (Angaben bitte prozen-
tual und absolut)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 2. Mai 2013
Der Bundesregierung liegt keine Statistik über die Zahl der mitbe-
stimmten Unternehmen sowie über die jeweilige Größe der dortigen
Aufsichtsräte vor. Meldepflichten für Unternehmen mit entsprechen-
den Angaben bestehen insofern nicht. Über die Gesamtzahl der
durch die Arbeitnehmerseite bestimmten Mitglieder von Aufsichts-
räten dieser Unternehmen liegen der Bundesregierung daher eben-
falls keine Erkenntnisse vor.

Bei den 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Unter-
nehmen waren zum 31. März 2013 142 von insgesamt 622 Arbeit-
nehmervertretern im Aufsichtsrat weiblich; das entspricht einem An-
teil von 22,83 Prozent.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
59. Abgeordnete
Maria

Klein-Schmeink

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sieht die Bundesregierung weiteren gesetzge-
berischen Handlungsbedarf zu dem nach ak-
tuellen Berichten weiter fortgesetzten Ge-
schäftsmodell der Unternehmensgruppe Ree-
der und der daran beteiligten Ärzte, obwohl
bereits die Empfehlung eines bestimmten An-
bieters durch den Arzt ohne ausdrückliche
Nachfrage des Patienten eindeutig verboten ist
und seit Anfang 2012 auch Einkünfte aus Be-
teiligungen an Unternehmen von Leistungser-
bringern, die Vertragsärzte durch ihr Verord-
nungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maß-
geblich beeinflussen, unzulässige Zuwendun-
gen im Sinne von § 128 Absatz 2 SGB V dar-
stellen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 3. Mai 2013
Im Zuge des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (GKV = gesetzliche
Krankenversicherung) vom 22. Dezember 2011 wurde mit der Än-
derung des § 128 Absatz 2 SGB V klargestellt, dass zu den unzuläs-
sigen Zuwendungen auch Einkünfte aus Beteiligungen an Unterneh-
men von Leistungserbringern zählen, die Vertragsärzte durch ihr
Verordnungs- und/oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich be-
einflussen. Des Weiteren wurde das Zuwendungsverbot auch auf den
Heilmittelbereich ausgedehnt. Durch die Ergänzung des § 128 Ab-
satz 5 Satz 2 und 3 SGB V um die Information des vertragsärztlichen
Fehlverhaltens an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung wurde
sichergestellt, dass das vertragsärztliche Fehlverhalten im Sinne von
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§ 128 SGB V auch von den kassenärztlichen Vereinigungen aufge-
griffen und angemessen geahndet wird.

Die Regelungen tragen dazu bei, unzulässige Praktiken noch wirksa-
mer zu verhindern. Unabhängig von der Regelung des § 128 SGB V
hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Koalitions-
fraktionen der CDU/CSU und FDP sozial- und strafrechtliche Re-
gelungen für eine wirksamere Bekämpfung von Korruption im Ge-
sundheitswesen vorgeschlagen.
60. Abgeordnete
Marianne

Schieder

(Schwandorf)

(SPD)
In welchem Umfang und in welcher Form
wird derzeit die Abgabe von potentiellen
Grundstoffen für die Herstellung von Metham-
phetamin gesetzlich geregelt und überwacht?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 25. April 2013
Nach Erkenntnissen der Polizei- und Zollbehörden wird das in Euro-
pa verbreitete Methamphetamin in der Regel mit Hilfe der Grund-
stoffe Ephedrin bzw. Pseudoephedrin hergestellt. Ephedrin und
Pseudoephedrin unterliegen als Kategorie-1-Stoffe dem Grundstoff-
überwachungsgesetz und dem europäischen Grundstoffrecht (Ver-
ordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Februar 2004 betreffend Drogenausgangsstoffe, Ver-
ordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 zur
Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlän-
dern, Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 der Kommission vom 27. Juli
2005 mit Durchführungsvorschriften zu den zuvor genannten Ver-
ordnungen). Danach sind der Besitz und das Inverkehrbringen von
Ephedrin und Pseudoephedrin erlaubnispflichtig. Die Stoffe dürfen
nur an Personen abgegeben werden, die Inhaber einer solchen Er-
laubnis sind und eine Kundenerklärung zum Verwendungszweck un-
terzeichnet haben. Darüber hinaus bestehen Kennzeichnungs- und
Meldepflichten. Für die Erlaubniserteilung und Überwachung des
legalen Grundstoffverkehrs ist das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) zuständig. Wirtschaftsbeteiligte sind
zudem verpflichtet, verdächtige Umstände, wie etwa ungewöhnliche
Bestellungen, an die Gemeinsame Grundstoffüberwachungsstelle
(GÜS) des Zollkriminalamtes (ZKA) und des BKA beim BKA zu
melden. Den Polizei- und Zollbehörden obliegen die Verhinderung
und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem
Grundstoffüberwachungsgesetz.

Im Rahmen der Zehnten Verordnung zur Änderung der Arzneimit-
telverschreibungsverordnung wurden Arzneimittel mit dem Wirk-
stoff Pseudoephedrin, die pro Packung mehr als 720 mg Pseudo-
ephedrin enthalten, der Verschreibungspflicht unterstellt. Die Rege-
lung ist am 1. Mai 2011 in Kraft getreten. Hierdurch hat die Bundes-
regierung auf Erkenntnisse reagiert, dass zuvor verschreibungsfreie
pseudoephedrinhaltige Arzneimittel von in der Methamphetaminher-
stellung involvierten Kreisen in deutschen Apotheken erworben wur-
den. Die GÜS sensibilisiert bereits seit dem Jahr 2008 die Verbände
und Apotheken in Deutschland im Hinblick auf die Abgabe von
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ephedrin- bzw. pseudoephedrinhaltigen Arzneimitteln. Die Überwa-
chung der Apotheken erfolgt durch die jeweils zuständigen Landes-
behörden.

Für die Herstellung von Methamphetamin mit Hilfe von Ephedrin
bzw. Pseudoephedrin wird zudem roter Phosphor benötigt. Roter
Phosphor unterliegt dem freiwilligen europäischen Grundstoff-Moni-
toringsystem. Im Kreis der EU-Mitgliedstaaten wurden bereits erste
Überlegungen zu einer weitergehenden Regulierung von rotem Phos-
phor angestellt.

Methamphetamin kann zudem mit Hilfe des Grundstoffes 1-Phe-
nyl-2-propanon hergestellt werden. Auch 1-Phenyl-2-propanon unter-
liegt der Grundstoffüberwachung als Kategorie-1-Stoff. Derzeit wird
Apaan, ein Vorläuferstoff von 1-Phenyl-2-propanon, in die Euro-
päische Union geschmuggelt. Apaan wird aber nach bisherigen Er-
kenntnissen der Zoll- und Polizeibehörden vorwiegend für die Her-
stellung von Amphetamin missbraucht. Apaan unterliegt dem freiwil-
ligen europäischen Grundstoff-Monitoringsystem. Mit dem derzeit
laufenden Verfahren zur Änderung der europäischen Grundstoffver-
ordnungen ist beabsichtigt, Apaan dem Grundstoffrecht als Kate-
gorie-1-Stoff zu unterstellen.
61. Abgeordnete
Marianne

Schieder

(Schwandorf)

(SPD)
Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf,
die gesetzlichen Regelungen zur Abgabe von
potentiellen Grundstoffen für die Herstellung
von Methamphetamin, insbesondere an End-
verbraucher, auszuweiten oder die Abgabe-
mengen stärkeren Auflagen zu unterwerfen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 25. April 2013
Das BMG war bei der oben genannten Unterstellung von Arznei-
mitteln mit dem Wirkstoff Pseudoephedrin unter die Verschreibungs-
pflicht zusammen mit dem Sachverständigenausschuss für Verschrei-
bungspflicht der Auffassung, dass der Umfang dieser Unterstellung
ausreichend ist, um zu verhindern, dass aus deutschen Apotheken
nennenswerte Mengen von Pseudoephedrin zur Herstellung von
Methamphetamin herangezogen werden können. Eine Evaluation
dieser Maßnahme soll im Jahr 2014 erfolgen.

Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung auch weiterhin
sorgfältig und prüft unter Einbeziehung der Fachkreise eventuell er-
forderlichen Änderungsbedarf. Derzeit sieht die Bundesregierung
keinen Handlungsbedarf, die gesetzlichen Regelungen zur Abgabe
von Grundstoffen, die für die Methamphetaminherstellung miss-
braucht werden können, auszuweiten. Nach Erkenntnissen der Poli-
zei- und Zollbehörden wird das in Deutschland verbreitete Metham-
phetamin in erster Linie mit Hilfe von – soweit ersichtlich – in Polen
erworbenen ephedrin- bzw. pseudophedrinhaltigen Arzneimitteln in
Tschechien hergestellt. Im Rahmen des sog. Hofer Dialogs setzt sich
die Bundesregierung für eine verschärfte Überwachung und Kontrol-



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/13375 – 42 –
le in Polen und Tschechien ein. Polen hat angekündigt, die Abgabe
von ephedrin- bzw. pseudoephedrinhaltigen Arzneimitteln stärker
kontrollieren zu wollen.
62. Abgeordnete
Marianne
Schieder

(Schwandorf)

(SPD)
Welche Informationen und statistischen Daten
liegen der Bundesregierung über die Konsu-
mentinnen und Konsumenten von Metham-
phetamin sowie deren Beweggründe und Hin-
tergründe für den Konsum vor?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 25. April 2013
In epidemiologischen Studien wird Methamphetamin in der Gruppe
der Amphetamine bzw. Stimulantien mit erfasst. Die Prävalenz des
Amphetaminkonsums ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben
(keine signifikante Änderung). Gemäß der aktuellen Drogenaffini-
tätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung änder-
te sich die Zwölfmonatsprävalenz des Amphetaminkonsums bei den
Zwölf- bis 25-Jährigen nur leicht von 1,1 Prozent (2004) über 1 Pro-
zent (2008) auf 1,2 Prozent (2011). Die entsprechende Häufigkeit
im Epidemiologischen Suchtsurvey für die Altersgruppe der 18- bis
59-Jährigen bewegte sich zwischen 0,9 Prozent (2003), 0,6 Prozent
(2006) und 0,8 Prozent (2009). Aussagen zu den Anteilen der Konsu-
mierenden von Methamphetamin innerhalb dieser Gruppe sind man-
gels entsprechender Aufschlüsselungen nicht möglich.

Dementsprechend liegen auch keine aussagekräftigen Daten zu – bun-
desweit – gültigen Hintergründen und Konsummotiven der Nutzerin-
nen und Nutzer von Methamphetaminen vor. Die Deutsche Suchthil-
festatistik zeigt, dass zumindest die etwa 6 200 Konsumierenden von
Stimulantien (wie Amphetamin oder Methamphetamin), die 2011
eine ambulante Drogenberatungsstelle aufgesucht haben, sich im
Hinblick auf ihre soziodemographischen Hintergründe nicht wesent-
lich von den hilfesuchenden Canabiskonsumierenden unterscheiden.

Unterschiedlichen Quellen zufolge werden Konsumierende von Meth-
amphetamin in der Drogenszene, in der Partyszene sowie unter Sub-
gruppen von Homosexuellen vermutet, aber auch unter Schülerinnen
und Schülern, Studierenden und Berufstätigen, die teilweise hohen
Leistungsdruck empfinden.

Wegen des fehlenden Wissens zu den Konsumierenden, ihren Kon-
summotivationen und -mustern hat das BMG im März 2013 die Be-
kanntmachung „Missbrauch von Amphetaminen in Deutschland.
Studie zur Motivation und den Konsumgewohnheiten von miss-
bräuchlich Amphetaminkonsumierenden“ veröffentlicht. Die Grup-
pe der Konsumierenden von Methamphetamin soll dabei besonders
berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Studie sollen bis Ende
Dezember 2013 vorliegen.
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63. Abgeordnete
Kathrin

Vogler

(DIE LINKE.)
Kann die Bundesregierung bestätigen, dass im
Zuge des Gesetzes zur Neuordnung des Arznei-
mittelmarktes in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (Arzneimittelmarkt-Neuordnungsge-
setz – AMNOG) und einer im Januar 2011 in
Kraft getretenen Änderung von § 42b des Arz-
neimittelgesetzes (AMG) nunmehr Ergebnis-
berichte bestimmter klinischer Studien veröf-
fentlicht werden müssen und dies für Medi-
kamente, die bei Inkrafttreten des AMNOG be-
reits auf dem Markt zugelassen waren, spätes-
tens im Juli 2012 der Fall sein sollte (siehe Be-
kanntmachung des BMG vom 3. August 2011,
S. 4, Absatz 3)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 29. April 2013
Der Wortlaut des § 42b Absatz 1 und 2 AMG verlangt, dass die ge-
nannten Ergebnisberichte der zuständigen Bundesoberbehörde zur
Eingabe in die Datenbank nach § 67a Absatz 2 zur Verfügung zu
stellen sind. Auch die Übergangsvorschrift des § 145 AMG, die Arz-
neimittel erfasst, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits zuge-
lassen sind, begründet für die pharmazeutischen Unternehmer und
die Sponsoren die Pflicht, die Berichte der Bundesoberbehörde zur
Verfügung zu stellen. Diese waren erstmals spätestens 18 Monate
nach Inkrafttreten des Gesetzes, d. h. im Juli 2012, zur Verfügung zu
stellen. Zum Zeitplan der öffentlichen Verfügbarkeit der zur Verfü-
gung gestellten Ergebnisberichte siehe die Antwort zu Frage 65.
64. Abgeordnete
Kathrin

Vogler

(DIE LINKE.)
Kann die Bundesregierung bestätigen, dass man
sich auf die Plattform PharmNet.Bund auf der
Internetseite des BMG, die es damals schon
gab, als Ort der Veröffentlichung geeinigt hat,
es aber bis Sommer 2012 dauerte, bis die ent-
sprechende Datenbank überhaupt eingerichtet
wurde und Anforderungen spezifiziert waren,
wie die Daten eingereicht werden müssen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach
vom 29. April 2013
Die Plattform PharmNet.Bund stellt seit dem 11. Oktober 2012 re-
cherchierbare Informationen zu klinischen Prüfungen mit mindes-
tens einem Prüfzentrum in Deutschland für die Öffentlichkeit zur
Verfügung.

In Bezug auf die Einreichung der Ergebnisberichte gemäß § 42b
AMG haben das BfArM, das Paul-Ehrlich-Institut und das Deutsche
Institut für Medizinische Dokumentation und Information zunächst
ein Interimsportal entwickelt, um die fristgerechte elektronische Ein-
reichung zu ermöglichen und Einsendungen in Papierform zu ver-
meiden. Dieses Internetportal ist als Zwischenlösung seit April 2012
im Wirkbetrieb und über das PharmNet.Bund-Portal erreichbar, so
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dass die elektronische Einreichung sichergestellt ist. Das endgültige
Einreichungsportal wird zurzeit im Rahmen des PharmNet.Bund-
Projektes entwickelt.
65. Abgeordnete
Kathrin
Vogler

(DIE LINKE.)
Wie erklärt die Bundesregierung, warum bis
heute dort kein einziger Ergebnisbericht einge-
stellt ist – obwohl auf der Website immer neue
Fristen dafür genannt werden, wann dies so-
weit sein soll, und derzeit dort von „Anfang
2013“ die Rede ist, was auch schon wieder ver-
strichen ist –, und kann die Bundesregierung
Auskunft darüber geben, wann nun wirklich
mit der Umsetzung zur Einstellung dieser Stu-
dien zu rechnen ist, da die gesetzliche Ver-
pflichtung ja bereits seit Juli 2012 besteht?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 29. April 2013
Ursache für die Verzögerung ist nach Auskunft der Bundesoberbe-
hörden zum einen, dass eine Vielzahl der zur Verfügung gestellten
Berichte inhaltliche und formale Mängel aufwiesen. Zum anderen ist
aufgrund der unterschiedlichen Datenqualität der erzeugten Dateien,
die zurzeit ohne ausreichende Validierung eingereicht werden, ein
vollständig automatisiertes Verarbeiten der Dateien noch nicht mög-
lich. Dies hat den Aufwand aufseiten der beteiligten Bundesoberbe-
hörden erheblich erhöht, so dass Nacharbeiten erforderlich sind, um
die Dateien in einen verarbeitbaren Zustand zu bringen.

Nach Auskunft der zuständigen Bundesoberbehörden sollen die Er-
gebnisberichte jedoch noch in diesem Jahr für die interessierte Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen.
66. Abgeordneter
Jörn

Wunderlich

(DIE LINKE.)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung der
gesetzlichen Krankenkassen, wonach für die
Feststellung des regelmäßigen Jahresarbeits-
entgelts nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB V
regelmäßig am Jahresanfang pauschal und
ohne Einzelfallprüfung lediglich nach „allge-
meiner Verwaltungspraxis“ das Januararbeits-
entgelt mit dem Faktor 12 multipliziert wird
und etwaige, wenn auch nicht mit Sicherheit,
aber zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit
zu erwartende Jahressonderzahlungen hinzu-
addiert werden, jedoch bereits am Anfang des
Jahres definitiv feststehende Zeiten ohne Ar-
beitsentgelt (z. B. bei Inanspruchnahme von El-
ternzeit) sich nicht mindernd auf das prognos-
tizierte Jahresarbeitsentgelt auswirken sollen,
mit der Folge, dass insbesondere bei der Inan-
spruchnahme von Elternzeit eigene Beträge
zur freiwilligen Krankenversicherung i. H. v.
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ca. 150 Euro monatlich zu leisten sind, ob-
schon das Jahresarbeitsentgelt unter Berück-
sichtigung der Ausfallzeiten die Grenze nicht
überschreitet?
67. Abgeordneter
Jörn

Wunderlich

(DIE LINKE.)
Wenn ja, mit welcher Begründung rechtfertigt
die Bundesregierung diese Auslegung des Ge-
setzes und die damit nach Auffassung des Fra-
gestellers einhergehende Ungleichbehandlung
insbesondere von Eltern in Elternzeit?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 2. Mai 2013
Die Fragen werden wegen des inhaltlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Die gesetzliche Vorgabe in § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB V lautet:
Versicherungsfrei sind „Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßi-
ges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach den Ab-
sätzen 6 oder 7 übersteigt“. Die gesetzlichen Krankenkassen wenden
das geltende Recht eigenverantwortlich an.

Ob das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt im Sinne des § 6 Absatz 1
Nummer 1 SGB V aus einer Beschäftigung die maßgebende Jahres-
arbeitsentgeltgrenze übersteigt, ist in einer vorausschauenden Be-
trachtungsweise auf der Grundlage der gegenwärtigen und bei nor-
malem Verlauf für ein Zeitjahr zu erwartenden Einkommensverhält-
nisse festzustellen. Eine solche Feststellung ist bei Aufnahme der Be-
schäftigung, bei jeder wesentlichen Änderung der Einkommensver-
hältnisse sowie bei der jährlichen Anpassung der Jahresarbeitsent-
geltgrenzen vorzunehmen.

Nach Mitteilung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen ent-
spricht die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Kran-
kenkassen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Danach
sind Änderungen des Arbeitsentgelts erst von dem Zeitpunkt an zu
berücksichtigen, von dem an das veränderte Arbeitsentgelt erstmals
zu zahlen ist. Eine in der Zukunft liegende Entgeltminderung oder
ein zu erwartender Entgeltwegfall ist daher im Rahmen der voraus-
schauenden Betrachtungsweise bei der Feststellung des regelmäßigen
Jahresarbeitsentgelts nicht zu berücksichtigen. Dies gilt beispielswei-
se auch im Fall einer zum Feststellungszeitpunkt ausgesprochenen
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Die dargestellte Rechtsauffassung führt aus Sicht der Bundesregie-
rung auch im Fall der Elternzeit zu einem sachgerechten Ergebnis.
Während der Elternzeit besteht das Arbeitsverhältnis fort; es ruhen
jedoch die gegenseitigen Hauptleistungspflichten (Erbringung der
Arbeitsleistung und Zahlung des Arbeitsentgelts), die nach Ende der
Elternzeit wieder aufleben. Außerdem bleibt während der Elternzeit
auch der krankenversicherungsrechtliche Status erhalten: Die Mit-
gliedschaft Versicherungspflichtiger setzt sich fort, solange Eltern-
geld bezogen oder Elternzeit in Anspruch genommen wird; der da-
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durch bedingte Wegfall des bislang beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelts führt faktisch zur Beitragsfreiheit. Beschäftigte, die vor der El-
ternzeit ein Einkommen, das auf das Jahr gerechnet oberhalb der
Versicherungspflichtgrenze liegt, erzielt haben und als freiwillige
Mitglieder gesetzlich krankenversichert waren, bleiben während der
Elternzeit grundsätzlich freiwillig gesetzlich krankenversichert; sie
sind dann beitragsfrei, wenn sie ohne die freiwillige Mitgliedschaft
einen Anspruch auf Familienversicherung beim gesetzlich kranken-
versicherten Ehegatten hätten. Privat krankenversicherte Beschäftig-
te mit einem Arbeitsentgelt, das auf das Jahr gerechnet oberhalb der
Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, bleiben auch während der Elternzeit
privat krankenversichert; ein Wechsel in die beitragsfreie Familien-
versicherung beim gesetzlich krankenversicherten Ehegatten hat der
Gesetzgeber für die Dauer der Elternzeit ausdrücklich ausgeschlos-
sen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
68. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)
Welches Bundesministerium hat die Unterla-
gen für den Antrag auf Gewährung eines Ge-
sellschafterzuschusses an die Flughafen Berlin
Brandenburg GmbH in Höhe von 1,2 Mrd.
Euro federführend erstellt, welcher am 19. De-
zember 2012 von der Europäischen Kommis-
sion positiv beschieden wurde, und wurde die-
sem Antrag eine Kopie der Begründung des
am 15. Juni 2012 ergangenen Beschlusses des
Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg
beigefügt, in welchem das planfestgestellte Tag-
schutzziel von 0 6 55 dB(A) bestätigt wurde
(bitte begründen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 2. Mai 2013
Federführend für die Erstellung der Notifizierungsunterlagen war
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS). Eine Kopie der Begründung des am 15. Juni 2012 ergan-
genen Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Branden-
burg wurde dem Notifizierungsantrag nicht beigefügt. Der Be-
schluss, der veröffentlicht ist, wurde jedoch in dem Notifizierungsan-
trag zitiert, so dass die Europäische Kommission Gelegenheit zur
Kenntnisnahme dessen Inhaltes hatte. Die Auswirkungen des Be-
schlusses auf die Höhe der hierdurch entstehenden Schallschutzkos-
ten und die Berechnungen hierfür wurden der Europäischen Kom-
mission unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichtes im Notifizierungsantrag außerdem dargelegt.
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69. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)
Welche Inhalte und Ergebnisse sind in den – in
der Antwort der Bundesregierung auf meine
Schriftliche Frage 38 auf Bundestagsdrucksa-
che 17/13310 – sieben Sitzungen des Gemein-
samen Ausschusses zur Fehmarnbeltquerung
jeweils diskutiert worden (bitte um Übermitt-
lung der Protokolle)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 30. April 2013
Eine Überlassung der Protokolle ist nicht möglich, da es sich um ver-
trauliche, bilaterale Gespräche handelt und keine Genehmigung des
dänischen Verkehrsministeriums vorliegt. Grundsätzlich entspricht
die Tagesordnung folgendem Muster:

Zustimmung zur Tagesordnung und zum Protokoll der letzten Sit-
zung, Sachstandsinformationen zum Projekt und den jeweiligen Hin-
terlandanbindungen, Vereinbarung des nächsten Termins und Ver-
schiedenes. Schwerpunktthema ist regelmäßig der aktuelle Sach-
standsbericht von Femern A/S.

Zusätzlich wurden folgende Themen behandelt:

– 31. Mai 2010: TEN-Förderung,

– 30. November 2010: Unterschiedliche rechtliche Anforderungen
in DK und DE,

– 5. April 2011: Umweltauflagen gemäß UVP-Richtlinie,

– 9. September 2011: Information zum Dialogforum,

– 10. Mai 2012: Überarbeiteter Zeitplan,

– 25. Oktober 2012: Raumordnungsverfahren,

– 15. April 2013: Raumordnungsverfahren.
70. Abgeordneter
Gustav

Herzog

(SPD)
Wie kann es sein, dass der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesminister für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Enak
Ferlemann, im Laufe des letzten Jahres auf
zwei meiner Schriftlichen Fragen nach der
Vorlage eines Netzzustandsberichts für die
Bundeswasserstraßen antwortet, ein Netzzu-
standsbericht wäre in Bearbeitung und würde
im Herbst 2012 vorgelegt (Bundestagsdrucksa-
chen 17/9085 und 17/10737), während der Par-
lamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
Dr. Andreas Scheuer, aktuell auf meine Münd-
liche Frage antwortet, „Die quantitativen und
qualitativen Engpässe im Bereich der Bun-
deswasserstraßen sind bekannt. Einer geson-
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derten Analyse bedarf es insofern nicht“ (Ple-
narprotokoll 17/233), und wann legt die Bun-
desregierung nun den gegenüber dem Deut-
schen Bundestag und den Berufsverbänden
längst zugesagten Netzzustandsbericht für die
Bundeswasserstraßen vor?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 2. Mai 2013
Die qualitativen und quantitativen Engpässe im Bereich der Bun-
deswasserstraßen sind bekannt. Die erwogenen Projekte, die für die
Bewertung im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) defi-
niert worden sind, berücksichtigen diese Engpässe. Die Vorlage eines
Netzzustandsberichts der Bundeswasserstraßen stellt daher keine Vo-
raussetzung für die Aufstellung des BVWP dar.

Die Zusage, einen Netzzustandsbericht zu erstellen, bezog sich da-
rauf, die vorhandenen, teils auch in verschiedenen Veröffentlichun-
gen bereits bekannten Informationen zum aktuellen Zustand der Ver-
kehrsinfrastruktur, z. B. im Verkehrsinvestitionsbericht des BMVBS,
der jährlich dem Deutschen Bundestag vorgelegt wird, in Form eines
Netzzustandsberichts für die Bundeswasserstraßen zusammenzufas-
sen. Es geht insofern um die Aufbereitung und Darstellung vorhan-
dener Informationen für die Öffentlichkeit. Der Netzzustandsbericht
soll nach wie vor geliefert werden. Aufgrund prioritärer Aufgaben
konnte die Erstellung des Berichtes bislang jedoch noch nicht abge-
schlossen werden.
71. Abgeordneter
Gustav

Herzog
(SPD)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass die für
die Schleusenautomatisierung der Lahn-Schleu-
sen Limburg und Kalkofen angeschafften Mo-
toren seit einigen Jahren im Lager liegen, statt
die altersschwachen und störanfälligen, derzeit
ein weiteres Mal in Reparatur befindlichen
Schleusenmotoren zu ersetzen, und wenn ja,
aus welchen Gründen werden die für die Lahn-
talschifffahrt immens wichtigen Schleusen nicht
wie geplant modernisiert, obwohl die maßgeb-
liche Technik bereits angeschafft wurde?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 2. Mai 2013
Unplanmäßige zusätzliche Schäden an der Schleuse Diez und drin-
gende Instandsetzungsmaßnahmen an der Lahn führten zur mehrjäh-
rigen Verschiebung der Gesamtmaßnahme an den Schleusen Lim-
burg und Diez und dem Nichteinbau der bereits beschafften Antrie-
be. Erst durch das Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II konn-
ten die benötigten Haushaltsmittel für die Instandsetzung der Schleu-
se Diez eingeworben werden.
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72. Abgeordneter
Gustav

Herzog

(SPD)
Wann und zu welchen Konditionen wird die
Bundesregierung den vom Bundesminister für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. Peter
Ramsauer, im April 2010 zugesagten, im Fe-
bruar 2011 durch das Bundeskabinett beschlos-
senen (DIE RHEINPFALZ vom 26. Februar
2011) und vom Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, Rainer Bomba, gegenüber der Staatsmi-
nisterin und Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Dr. Maria Böhmer, erneut zugesagten DIE
RHEINPFALZ vom 20. April 2013) freiwilli-
gen Bundeszuschuss in Höhe von 50 Mio. Eu-
ro für die in der Baulast der Kommune stehen-
de Hochstraße Nord in Ludwigshafen anwei-
sen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 2. Mai 2013
Gemäß § 24 der Bundeshaushaltsordnung dürfen Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt
werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorlie-
gen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnah-
me, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene
Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Da die vorgenannten
Voraussetzungen noch nicht erfüllt wurden, konnte im Hinblick auf
die gesetzliche Vorgabe auch noch keine Einstellung in den Bundes-
haushalt erfolgen. Neben den von der Stadt Ludwigshafen noch zu
erarbeitenden und hierzu dem BMVBS vorzulegenden Unterlagen
ist für eine Einstellung in den Bundeshaushalt gleichfalls die Sicher-
stellung der Gesamtfinanzierung des Projektes unabdingbare Voraus-
setzung. Das heißt, dass die übrigen Kostenbeteiligten (Stadt und
Land) die Finanzierung der nicht durch die Bundeszuwendung abge-
deckten Kosten sicherstellen.
73. Abgeordnete
Dr. h. c. Susanne
Kastner

(SPD)
Wie ist der Stand des Planungs- und Genehmi-
gungsverfahrens des barrierefreien Ausbaus
des Bahnhofes Haßfurt, und wann werden die
Baumaßnahmen spätestens beginnen müssen,
damit die zugesagte Realisierung im Jahr 2015
eingehalten wird?
74. Abgeordnete
Dr. h. c. Susanne

Kastner

(SPD)
Wie ist der Stand des Planungs- und Genehmi-
gungsverfahrens des barrierefreien Ausbaus
des Bahnhofes Bad Neustadt (Saale)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 30. April 2013
Die Fragen 73 und 74 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs
gemeinsam beantwortet.

Eigentümerin und Bauherrin der Verkehrsstationen ist die DB
Station&Service AG (DB = Deutsche Bahn). Sie legt fest, welche
Maßnahmen an ihren bundesweit rund 5 400 Bahnhöfen mit welcher
Priorität umzusetzen sind. Angaben über Einzelmaßnahmen und de-
ren Realisierungsstand liegen der Bundesregierung daher nicht vor
und sind von der DB Station&Service AG kurzfristig nicht zu erlan-
gen.

Für den Bahnhof Bad Neustadt (Saale) ist im Rahmen des Infra-
strukturbeschleunigungsprogramms (IBP) des Bundes der Bahnsteig-
neubau vorgesehen mit Verbesserungen der Reisendeninformation,
des Wetterschutzes und der Beleuchtung. Die Maßnahmen müssen
im Rahmen des IBP im Jahr 2013 abgeschlossen sein.
75. Abgeordnete
Dr. h. c. Susanne

Kastner

(SPD)
Wie ist der Stand des Planungs- und Genehmi-
gungsverfahrens der B 279 in Wegfurt, Saal an
der Saale und Maroldsweisach?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 30. April 2013
Im geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen ist die Orts-
umgehung (OU) Wegfurt eingestuft als Maßnahme des Weiteren Be-
darfs mit festgestelltem ökologischem Risiko. Die OU Maroldswei-
sach ist als Teil der Umgehung Voccawind–Ermershausen enthalten,
eingestuft als Weiterer Bedarf mit Planungsrecht. Sowohl für die
OU Wegfurt als auch für die OU Maroldsweisach erfolgten durch
die bayerische Straßenbauverwaltung bereits umfangreiche Vorpla-
nungen.

Eine Umgehung von Saal an der Saale ist bislang nicht im Bedarfs-
plan enthalten, dementsprechend wurden hierfür noch keine Planun-
gen aufgenommen.

Die wichtigste Voraussetzung für die Konkretisierung der Projekt-
planung und die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für
die benannten Ortsumgehungen ist deren vordringliche Einstufung
im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen.

Das BMVBS strebt an, im Jahr 2015 einen neuen BVWP vorzulegen.
Eine Aussage über die Dringlichkeitseinstufung der angesprochenen
Projekte im Zuge der B 279 in einem zukünftigen Bedarfsplan ist vor
dem Hintergrund der derzeit erst anlaufenden Vorbereitungen zur
Fortschreibung des BVWP noch nicht möglich.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/13375– 51 –
Das BMVBS hat die Straßenbauverwaltungen der Länder bereits
aufgefordert, bis Herbst 2013 erwogene neue Straßenbauvorhaben
zu benennen bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen des geltenden
Bedarfsplans für eine erneute Beurteilung zu aktualisieren. Auf die-
ser Grundlage wird der Bund eine Bewertung der Vorhaben im wei-
teren Verfahren zur Aufstellung des neuen BVWP 2015 vornehmen.

Vom Bayerischen Staatsministerium des Innern wurde bereits eine
Vorauswahl erwogener bayerischer Bundesfernstraßenprojekte er-
stellt. Dazu zählen auch die von Ihnen angesprochenen OU im Zuge
der B 279.
76. Abgeordnete
Dr. h. c. Susanne

Kastner
(SPD)
Wie ist der Stand der Voruntersuchungen der
OU B 286 neu (Verlegung Bad Kissingen–
A 71), bzw. welche konkreten Schritte werden
unternommen, um das Bauvorhaben voranzu-
treiben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 30. April 2013
Die Verlegung der B 286 zwischen Bad Kissingen und der A 71 ist
im geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthalten, ein-
gestuft mit der Dringlichkeitsstufe „Vordringlicher Bedarf“.

Das Planungskonzept für die B 286 neu wurde in der Vergangenheit
bereits mehrfach von der bayerischen Straßenbauverwaltung über-
arbeitet. Nach Überprüfung des Planungskonzeptes aus dem Jahr
2006 durch den Bundesrechnungshof hatte dieser die Planung zum
Gegenstand des Bemerkungsverfahrens 2008 gemacht.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Deutschen Bundestages hatte die bayerische Straßen-
bauverwaltung ein neues Entwurfskonzept 2010 erarbeitet und dem
BMVBS mit der Bitte um Erteilung der Zustimmung vorgelegt.

Das BMVBS hat zugestimmt, das vorgelegte Entwurfskonzept 2010
als Basis für die Aufstellung der Vorentwurfsunterlagen zugrunde zu
legen.

Aufgabe der bayerischen Straßenbauverwaltung ist derzeit die Er-
arbeitung der Vorentwurfsunterlagen. Im Anschluss an die Vorent-
wurfsplanung wird dann im Rahmen eines Planfeststellungsverfah-
rens die Baurechtschaffung erfolgen.
77. Abgeordnete
Dr. Bärbel

Kofler

(SPD)
Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustel-
len, dass die Bevölkerung der angrenzenden
Stadt Freilassing und deren Umgebung an der
aufgrund der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 21. März 2013 (Az.:
C-244/12) zu erwartenden Umweltverträglich-
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keitsprüfung (UVP) von Erweiterungsbaumaß-
nahmen am Flughafen Salzburg angemessen
beteiligt wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 26. April 2013
Die Entscheidung des EuGH vom 21. März 2013 (Az.: C-244/12)
wendet sich zunächst nur an das nationale österreichische Vorlage-
gericht, welches nach Maßgabe der Entscheidung des EuGH über
das weitere Verfahren entscheiden muss.

Es ist jedoch durch das österreichische Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz (UVP-G 2000) und das nationale Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sichergestellt, dass bei Vorha-
ben, welche erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen
Staates haben, dieser betroffene Staat entweder direkt oder auf sei-
nen entsprechenden Antrag hin in ein UVP-Verfahren einzubeziehen
ist. Zuständig für ein eventuelles Beteiligungsersuchen ist in einem
solchen Fall nicht der Bund, sondern die jeweilige Landesbehörde, in
diesem Fall das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie bzw. das Luftamt Südbayern.

Unabhängig davon hat Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer
Österreich bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass für den Fall
der Durchführung eines UVP-Verfahrens und der sich daraus erge-
benden grenzüberschreitenden Beteiligungsrechte Deutschlands eine
frühzeitige Einbeziehung Deutschlands sicherzustellen ist.
78. Abgeordnete
Dr. Bärbel

Kofler

(SPD)
Wie hat die Bundesregierung nach dem
31. Dezember 2012 die Luftraumüberwachung
im grenznahen Gebiet des Flughafens Salz-
burg bei Freilassing geregelt vor dem Hinter-
grund, dass bis zum 31. Dezember 2012 die
Luftraumüberwachung dieses Gebietes durch
die österreichische Firma Austro Control si-
chergestellt wurde?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 26. April 2013
Auf Grundlage des § 73 des Luftverkehrsgesetzes gelten die im deut-
schen Luftraum in grenznahen Bereichen ausgeübten Tätigkeiten
ausländischer Flugsicherungsorganisationen bis zum 31. Dezember
2014 als gestattet. Es sind keine Änderungen bei der Erbringung der
Flugsicherungsdienste zwischen der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH und der Austro Control im Bereich Salzburg/Freilassing zum
31. Dezember 2012 vorgenommen worden.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/13375– 53 –
79. Abgeordneter
Dr. Michael

Meister

(CDU/CSU)
Wie definiert die Bundesregierung die Wohn-
eigentumsquote?
80. Abgeordneter
Dr. Michael

Meister

(CDU/CSU)
Wie hoch ist aktuell die haushaltsbezogene so-
wie die personenbezogene Wohneigentums-
quote in Deutschland?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 25. April 2013
Die Fragen 79 und 80 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Für wohnungspolitische Fragestellungen wird die wohnungsbezoge-
ne Wohneigentumsquote herangezogen. Diese bezieht sich auf den
Anteil der bewohnten Wohnungen, die vom Eigentümer selbst ge-
nutzt werden. Im Jahr 2010 wurden 45,7 Prozent aller bewohnten
Wohnungen vom Eigentümer selbst bewohnt.

Die personenbezogene Wohneigentumsquote bezieht sich auf den
Anteil von Personen, die in einem Eigentümerhaushalt leben. Sie be-
trägt 51 Prozent. Dies ist auf die im Durchschnitt höhere Zahl der
Bewohner in selbstnutzenden Eigentümerhaushalten zurückzufüh-
ren.

(Alle Zahlen und Berechnungen sind dem „Mikrozensus – Zusatzer-
hebung 2010“ entnommen.)
81. Abgeordneter
Dr. Michael

Meister

(CDU/CSU)
Wie setzt die Bundesregierung Anreize, um
die Wohneigentumsquote und damit auch die
Vermögensquote in Deutschland zu erhöhen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke
vom 25. April 2013
Die Bundesregierung unterstützt die Wohneigentumsbildung über
verschiedene Instrumente.

So fördert der Bund durch Programme der KfW Bankengruppe zins-
vergünstigte Darlehen und Zuschüsse für die Finanzierung von
Wohneigentum.

Die Förderung des Bausparens über die Wohnungsbauprämie ist ein
wirksames Instrument zur Unterstützung des Wohneigentums und
von Modernisierungsmaßnahmen. Im Durchschnitt der letzten Jahre
stellte der Bund jährlich bis zu 500 Mio. Euro für die Bausparförde-
rung zur Verfügung.
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Im Rahmen der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge, der
sog. Riester-Rente, wird das Wohneigentum seit 2008 erfolgreich
über die Gewährung von Zulagen unterstützt. Mit dem Entwurf zum
Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz hat die Bundesregierung Ende
2012 einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, um das Modell der
Eigenheimrente noch attraktiver zu machen. Der politische Entschei-
dungsprozess zur Vereinfachung der Eigenheimrente ist noch nicht
abgeschlossen. Das Verfahren liegt im Vermittlungsausschuss des
Bundesrates.

Die Länder fördern im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung
u. a. auch Wohneigentum für Familien mit Kindern und Schwellen-
haushalte. Für die mit der Föderalismusreform I in diesem Bereich
abgeschaffte Finanzhilfe erhalten die Länder nach Artikel 143c GG
vom Bund bis einschließlich 2013 Kompensationsleistungen in Höhe
von rund 518 Mio. Euro p. a., die sie für diese und andere Aufgaben
der sozialen Wohnraumförderung verwenden müssen. Ab 2014 ent-
fällt nach Artikel 143c GG die Zweckbindung der Mittel an den Be-
reich der Wohnraumförderung.

Über die künftige Höhe der bis 2019 befristeten Kompensationsleis-
tungen konnten sich Bund und Länder bislang noch nicht einigen.
Um Planungssicherheit zu schaffen, hat die Bundesregierung am
19. Dezember 2012 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes
zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen be-
schlossen, der die Fortführung der Kompensationszahlungen für das
Jahr 2014 in bisheriger Höhe vorsieht. Die Verhandlungen zwischen
Bund und Ländern für den nachfolgenden Zeitraum werden fort-
gesetzt. Dabei setzt sich Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer für
eine Fortführung der Kompensationsmittel bis 2019 mindestens in
bisheriger Höhe ein, sofern die Länder diese Haushaltsmittel weiter-
hin zweckgebunden für die soziale Wohnraumförderung einsetzen.

Mit der Veranstaltungsreihe „Wohneigentum stärken“ setzt die Bun-
desregierung Akzente für das selbstgenutzte Wohneigentum und
zeigt vorbildliche Praxisbeispiele und innovative Wege zur Unterstüt-
zung der Wohneigentumsbildung auf. Die Abschlussveranstaltung
findet am 13. Juni 2013 im BMVBS statt.
82. Abgeordneter
Franz

Müntefering

(SPD)
Hat der Bund der DB AG in den letzten Jah-
ren Fördermittel für die zweigleisige Sanierung
der Eisenbahnbrücke in Meschede-Freienohl
zur Verfügung gestellt?
83. Abgeordneter
Franz

Müntefering

(SPD)
Trifft es zu, dass ein Verzicht der DB AG auf
die Aufrechterhaltung der Zweigleisigkeit, z. B.
bei einer Sanierung der Oberen Ruhrtalbahn,
Rückforderungsansprüche des Bundes gegen-
über der DB AG auslösen würde, da der För-
derzweck bezüglich der Eisenbahnbrücke in
Meschede-Freienohl dann nicht mehr gegeben
wäre?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 26. April 2013
Die Fragen 82 und 83 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Die Beantwortung der Fragen bedarf einer Stellungnahme der
DB Netz AG; sie sind in der für Schriftliche Fragen zur Verfügung
stehenden Zeit nicht zu beantworten. Nach Erhalt der Antwort durch
die DB AG wird diese gesondert nachgereicht.
84. Abgeordneter
Heinz

Paula

(SPD)
Aus welchen Gründen wurde noch immer kein
Baurecht für das Umschlagterminal im Güter-
verkehrszentrum Augsburg erteilt, obwohl die
Bundesregierung in ihrer Antwort auf meine
Schriftliche Frage 175 auf Bundestagsdrucksa-
che 17/9887 davon sprach, dass im Jahr 2012
mit dem Bau der Umschlaganlage begonnen
werden soll, und wann ist nach heutigem Stand
mit der Fertigstellung des Terminals zu rechnen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 30. April 2013
Die zuständige Planfeststellungsbehörde hat bislang noch kein Bau-
recht erteilt. Die für die Bewilligung von Fördermitteln für den Bau
des Terminals zuständige Behörde, das Eisenbahn-Bundesamt, er-
wartet, dass im Sommer 2013 Baurecht erteilt wird, und teilt mit,
dass die Antragstellerin für die Bundesförderung von einer Bauzeit
von zweieinhalb Jahren ausgehe. Die Gründe für die eingetretene
Verzögerung sind der Bundesregierung nicht bekannt.
85. Abgeordneter
René

Röspel

(SPD)
Da die Bundesregierung auf meine Schriftliche
Frage 36 auf Bundestagsdrucksache 17/13172
zwar mitgeteilt hat, dass eine Auswahl der Ver-
kehrsstationen, die mit den zusätzlichen Haus-
haltsmitteln gefördert werden sollen, durch die
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) des
Bundes „bereits erfolgt“ ist, nicht aber, wie die
Haushaltsmittel auf die Bundesländer verteilt
werden, frage ich noch einmal, in welcher Hö-
he die von der Bundesregierung angekündig-
ten Haushaltsmittel auf die jeweiligen Bundes-
länder verteilt werden und wann mit dem Be-
ginn der ersten Maßnahmen zu rechnen ist?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 29. April 2013
Die EIU teilen ihre Maßnahmen nur in die ihrer Organisation ent-
sprechenden Regionalbereiche auf. Länderbezogene Daten liegen
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dem Bund daher nicht vor. In die geplanten Maßnahmen werden ins-
gesamt rund 50,427 Mio. Euro investiert. Davon erhält der Regional-
bereich (RB) Nord der DB Station & Service AG in den Jahren
2013 und 2014 für insgesamt elf Projekte 16,563 Mio. Euro, der
RB West für sechs Projekte 13,220 Mio. Euro, der RB Mitte für
zwei Projekte 1,469 Mio. Euro, der RB Ost für zwei Projekte
2,623 Mio. Euro, der RB Südwest für sechs Projekte 7,331 Mio.
Euro, der RB Süd für 20 Projekte 6,356 Mio. Euro und der RB
Südost für sieben Projekte 2,865 Mio. Euro.

Soweit die Projekte bereits beplant sind, ist mit einem kurzfristigen
Beginn der Maßnahmen zu rechnen.
86. Abgeordneter
René
Röspel

(SPD)
Welche Projekte bzw. Maßnahmen befinden
sich in der in der Antwort der Bundesregie-
rung zu den Schriftlichen Fragen 35 und 36
auf Bundestagsdrucksache 17/13172 erwähn-
ten Auswahl?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 29. April 2013
Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen zur Herstellung der
Barrierefreiheit (Neubau/Ersatz von Aufzugsanlagen, Bau von Ram-
pen, Aufhöhung von Bahnsteigen) und um Maßnahmen zur Verbes-
serung der Sicherheit, insbesondere durch Erneuerung der Beleuch-
tungsanlagen. Im Bereich des RB Nord der DB Station & Service
AG sind die Stationen Hasselbrook, Hammerbrook, Kirchweyhe,
Syke, Twistringen, Elze, Seesen, Herzberg, Kreiensen, Leer und Mep-
pen betroffen; im RB West die Stationen Bad Oeynhausen, Düsseldorf-
Wehrhahn, Lünen/Preußen, Rheinbach, Rheine und Rheinhausen; im
RB Mitte die Stationen Frankfurt (Main) Hbf. und Bad Homburg; im
RB Ost die Stationen Elsterwerda und Werder/Ludwigsfelde; im RB
Südwest die Stationen Emmendingen, Efringen-Kirchen, Eutingen,
Mühlacker, Ludwigsburg und Erbach (Württ.); im RB Süd die
Stationen Feucht, Nürnberg-Frankenstadion, München Hbf., Buch-
loe, Ebenhausen (Ufr.), Berchtesgaden und 15 kleinteilige Maßnah-
men an den Beleuchtungsanlagen im Stationspaket von Mühlstetten,
Aichach, Herbertshofen, Langweid (Lech), Leipheim, Nersingen, Of-
fingen, Creußen (Oberfr.), Stockau, Nürnberg Ost, Eßleben, Gemün-
den (Main), Wiesthal, Würzburg-Süd und Velden (b. Hersbruck)
und im RB Südost die Stationen Quedlinburg, Coswig, Güsten, Roß-
lau (Elbe), Neugersdorf, Neukiritzsch und Ottendorf-Okrilla Süd.

Die in Aussicht genommene Umschichtung der Mittel und die Aus-
wahl der Vorhaben stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung dreier Ausschüsse des Deutschen Bundestages.
87. Abgeordneter
Manuel

Sarrazin

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
An welchen Bahnhöfen an vom Stuttgarter
Hauptbahnhof wegführenden Bahnverbindun-
gen ist nach Kenntnis der Bundesregierung bei
einer Realisierung von Stuttgart 21 mit einer
Verschlechterung der Fahrzeit von bzw. nach
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Stuttgart für den Regionalverkehr bzw.
Schnellverkehr zu rechnen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 30. April 2013
Bei Stuttgart 21 handelt es sich nicht um ein Verkehrsprojekt des
Bundes, das Projekt ist nicht Teil des Bedarfsplans für die Schienen-
wege des Bundes. Stuttgart 21 ist ein Projekt der Projektpartner
DB AG, Land Baden-Württemberg, Stadt Stuttgart, Verband Region
Stuttgart und Flughafen Stuttgart GmbH.

Die Gestaltung des Fernverkehrsangebotes ist eine unternehmeri-
sche Aufgabe und liegt in der Verantwortung der Unternehmensfüh-
rung der DB AG und der mit ihr im Wettbewerb stehenden Eisen-
bahnverkehrsunternehmen.

Die Verantwortung für die Gestaltung des Regionalverkehrs liegt im
Aufgabenbereich der Länder, in diesem Fall des Landes Baden-
Württemberg.
88. Abgeordnete
Dorothea

Steiner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welcher Weise wird die Bundesregierung in
Anbetracht der Tatsache, dass die Bundesmit-
tel für den Neubau der vierten (von insgesamt
vier) Schleusen am Elisabethfehnkanal (EFK)
bei Elisabethfehn, Landkreis Cloppenburg, aus
dem Finanzierungsplan des BMVBS gestri-
chen wurden, ihrer Verantwortung aus der Bun-
deszuständigkeit nachkommen, um die weitere
Schiffbarkeit des EFK sicherzustellen und diese
Wasserstraße als wichtiges Element der regio-
nalen Infrastruktur in einer strukturschwachen
Region zu erhalten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 24. April 2013
Der EFK wird durch den Bund als Eigentümer unterhalten. Daraus
entsteht keine rechtliche Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des
Schleusenbetriebs. Im bundesweiten Vergleich wird er nur gering-
fügig durch Sport- und Freizeitschifffahrt genutzt. Wegen der gerin-
gen Nutzung des EFK und der vorhandenen Ausweichmöglichkeiten
würden die Kosten für seinen funktionsfähigen Erhalt die gesamt-
wirtschaftlich negativen Effekte einer Stilllegung bei weitem überstei-
gen. Überdies muss der Bund angesichts begrenzter Haushaltsmittel
seine Prioritäten auf die verkehrlich genutzten Bundeswasserstraßen
legen.



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/13375 – 58 –
89. Abgeordnete
Daniela

Wagner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie ist der Sachstand hinsichtlich Planung,
Kostenentwicklung sowie Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis der B 275 (OU Idstein-Eschenhahn),
und wie bewertet die Bundesregierung eine
mögliche Kostensteigerung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 30. April 2013
Die OU Idstein-Eschenhahn ist im Zuge der Planung der B 275 im
aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen im Vordringlichen
Bedarf ausgewiesen. Damit hat der Deutsche Bundestag die Notwen-
digkeit dieser Maßnahme anerkannt.

Aufgrund der Erkenntnisse eines Sicherheitsaudits hat das Land
Hessen die Planung überarbeitet. Das BMVBS hat der überarbei-
teten Planung am 12. Oktober 2012 zugestimmt. Mit Kosten von
28,2 Mio. Euro ist die Maßnahme weiterhin wirtschaftlich.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
90. Abgeordneter
Sven-Christian

Kindler

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Auf welche Daten stützt sich die Aussage des
Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Peter Altmaier, „[b]ei den
sogenannten energieintensiven Unternehmen
hält sich die Strompreissteigerung wegen der
gesetzlichen Ausnahmen in ausgesprochen en-
gen Grenzen. Für alle anderen Unternehmen,
das sind über 95 Prozent der Unternehmen in
Deutschland, sind die Strompreise in den ver-
gangenen drei Jahren um 25 Prozent gestie-
gen“ (Interview, erschienen am 28. März 2013
im Handelsblatt), und wie verhalten sich die
angesprochenen Strompreise zum Strompreis-
niveau von 2008?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche

vom 26. April 2013
Die Aussage stützt sich auf den Monitoring-Bericht „Energie der
Zukunft“ (S. 86 ff.) und auf Angaben des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW). Nach Angaben des BDEW
lag der Strompreis für die Industrie (Jahresverbrauch 160 bis
20 000 MWh, mittelspannungsseitige Versorgung; Abnahme 100 kW/
1 600 Stunden bis 4 000 kW/5 000 Stunden) im Jahr 2010 im Durch-
schnitt bei 12,07 Cent/kWh. Im Jahr 2013 liegt dieser Preis aktuell
bei rund 15,10 Cent/kWh. Gegenüber dem Jahr 2010 entspricht dies
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einer Steigerung von 25 Prozent. Gegenüber dem Jahr 2008 liegt die
Steigerung gemäß Daten des BDEW bei 14 Prozent.

Insbesondere der Anstieg der EEG-Umlage (EEG = Erneuerbare-
Energien-Gesetz), der §-19-Umlage und infolgedessen auch der Mehr-
wertsteuer trug zur Strompreissteigerung bei. Energieintensive Unter-
nehmen waren davon teilweise durch die bestehenden Ausnahme-
regelungen zum Erhalt ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit
weniger stark betroffen.
91. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Treffen auf EU-Ebene, an denen Ver-
treter der Bundesregierung teilnahmen, gab es
in den vergangenen sechs Monaten bis dato,
bei denen es (auch) um Atomkraft ging – ins-
besondere im Zusammenhang mit ihrer künfti-
gen Rolle im Strommix und/oder regulatori-
schen bzw. Sicherheitsaspekten –, und welche
Vertreter der Bundesregierung nahmen an die-
sen Treffen teil (bitte mit Datum und differen-
zierter Angabe nach Bundesminister, Staats-
sekretär, Abteilungsleiter etc.)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche
vom 26. April 2013
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92. Abgeordneter
Dr. Hermann E.

Ott

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Programme innerhalb der Nationalen
Klimaschutzinitiative (NKI) sind für 2013 im
Bergischen Städtedreieck (Raum Wuppertal,
Solingen und Remscheid) geplant bzw. bean-
tragt (bitte auflisten)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 3. Mai 2013
Aus Remscheid wurde kein Antrag eingereicht.

Die Stadt Solingen hat fünf Anträge eingereicht, drei für die Sanie-
rung der Innenbeleuchtung in einer Schule, einem Museum und den
Technischen Betrieben, einen Antrag für die Sanierung einer Lüf-
tungsanlage und einen Antrag für die Sanierung der Straßenbeleuch-
tung. Insgesamt wurden aus Solingen Projekte mit Gesamtausgaben
in Höhe von 348 393 Euro brutto beantragt.
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Die Stadt Wuppertal hat ebenfalls fünf Anträge eingereicht, vier für
die Sanierung der Innenbeleuchtung in Einrichtungen des „Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wuppertal e. V.“ und
einen Antrag für die Sanierung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt
wurden aus Wuppertal Projekte mit Gesamtausgaben in Höhe von
496 779 Euro brutto beantragt. Zusätzlich hat die Stadtsparkasse Wup-
pertal Anträge für die Sanierung der Innenbeleuchtung in ihren Räum-
lichkeiten gestellt mit Gesamtausgaben in Höhe von 137 520 Euro
brutto.
93. Abgeordneter
Dr. Hermann E.

Ott

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche der für 2013 im Bergischen Städte-
dreieck (Raum Wuppertal, Solingen und Rem-
scheid) geplanten bzw. beantragten Program-
me innerhalb der NKI können angesichts der
Mittelkürzungen durch die verminderten Ein-
nahmen aus dem Emissionshandel nicht durch-
geführt werden (bitte betroffene Programme
ggf. mit Begründung auflisten und ggf. durch
Angaben bei Einschränkungen der Finanzie-
rung oder Durchführung ergänzen)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser
vom 3. Mai 2013
Vorbehaltlich der fachlichen Prüfung der Anträge, die durch den be-
auftragten Projektträger noch aussteht, ist vorgesehen, alle Anträge
aus Solingen und Wuppertal im laufenden Haushaltsjahr zu bewil-
ligen. Die entsprechenden Haushaltsmittel dafür stehen zur Verfü-
gung, eine Haushaltsmittelkürzung ist derzeit nicht geplant.
94. Abgeordneter
Dr. Hermann E.

Ott

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwieweit gedenkt die Bundesregierung bei für
2013 im Bergischen Städtedreieck (Raum Wup-
pertal, Solingen und Remscheid) geplanten
bzw. beantragten Programmen innerhalb der
NKI, die von einer Haushaltsmittelkürzung
betroffen sein können, Unterstützung bei der
Suche nach Alternativen zur Finanzierung
und/oder Durchführung der Programme zu
leisten?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 3. Mai 2013
Da die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, steht in
Abhängigkeit von der fachlichen/inhaltlichen Eignung der Projekte
einer Förderung im Rahmen der NKI für die aufgeführten Projekte
im Bergischen Städtedreieck nichts im Wege; Alternativen werden
derzeit nicht erarbeitet.
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95. Abgeordneter
Jens

Spahn

(CDU/CSU)
Ist eine Verlängerung der Endlagerungsgeneh-
migung für das Zwischenlager Ahaus für
schwach- und mittelradioaktive Abfälle not-
wendig, da der Schacht Konrad nicht rechtzei-
tig als Endlager zur Verfügung steht?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 30. April 2013
Das Zwischenlager Ahaus verfügt über keine „Endlagerungsgeneh-
migung“. Die Brennelement-Zwischenlager Ahaus GmbH (BZA)
und die Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) hatten für die
vorübergehende Zwischenlagerung von schwach- und mittelradioak-
tiven Abfällen im Lagerbereich I des Transportbehälterlagers (TBL)
Ahaus am 31. Oktober 2006 eine Genehmigung gemäß § 7 der Strah-
lenschutzverordnung für maximal zehn Jahre bei der zuständigen
Genehmigungsbehörde, der Bezirksregierung Münster, beantragt.
Die beantragte Genehmigung wurde antragsgemäß am 9. November
2009 für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren erteilt. Die Ent-
scheidung über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Verlän-
gerung dieser Genehmigung obliegt den Antragstellerinnen und der
Genehmigungsbehörde.
96. Abgeordneter
Jens

Spahn

(CDU/CSU)
Wie ist der Stand der Prüfung des Antrags auf
Verlängerung der Lagergenehmigung für die
AVR-Brennelemente (AVR: Arbeitsgemein-
schaft Versuchsreaktor GmbH) im Forschungs-
zentrum Jülich GmbH, und wann ist mit einer
Entscheidung zu rechnen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Ursula Heinen-Esser

vom 30. April 2013
Im Genehmigungsverfahren zur Aufbewahrung der AVR-Brennele-
mente im AVR-Behälterlager Jülich nach § 6 des Atomgesetzes lie-
gen derzeit noch nicht alle Antragsunterlagen in nicht revisions-
bedürftiger, d. h. vom Gutachter abschließend geprüfter Form vor.
Der weitere Verfahrensablauf wird im Wesentlichen vom Zeitpunkt
der Unterlageneinreichung und der Qualität der eingereichten Unter-
lagen abhängen. Konkretere Aussagen zum Zeitpunkt der Genehmi-
gungserteilung können derzeit nicht gemacht werden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
97. Abgeordneter
Klaus

Hagemann
(SPD)
Wer sind im Rahmen der Hightech-Strategie
(HTS) der Bundesregierung – im Hinblick auf
die vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) beim Start geweckte Er-
wartung von bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen
Arbeitsplätzen – jeweils die fünf am stärksten
geförderten Zuwendungsempfänger (möglichst
mit Förderbetrag), die zehn Zuwendungsemp-
fänger mit dem höchsten Arbeitsplatzaufbau,
die fünf Zuwendungsempfänger mit der über
die HTS geschaffenen, zusätzlichen Wertschöp-
fung, die drei bedeutendsten mittels der HTS
geförderten Sprunginnovationen sowie die
Programmteile der HTS, die zwischenzeitlich
mangels Erfolgs eingestellt wurden, und wie
reagiert die Bundesregierung auf die Kritik des
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tages e. V. (DIHK) („Firmen werfen Merkel
falsche Zukunftspolitik vor“, SPIEGEL
ONLINE, 23. April 2013), wonach „Inno-
vationen nicht gezündet hätten“ und „nur die
üblichen Verdächtigen gefördert würden“?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 2. Mai 2013
Die von der Bundesregierung am stärksten geförderten inländischen
Zuwendungsempfänger im Bereich Forschung und Entwicklung
(FuE) sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. (DFG), die
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e. V. (FhG), die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften e. V. (MPG), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DLR) und das Forschungszentrum Jülich GmbH mit je-
weils jährlichen Beträgen zwischen rund 0,5 Mrd. und 2 Mrd. Euro.
Ein großer Teil dieser Mittel wird im Rahmen der Bedarfsfelder und
Schlüsseltechnologien der HTS eingesetzt.

Darüber hinaus richten sich zahlreiche FuE-Programme im Rahmen
der HTS in erster Linie an die Wirtschaft, darunter zahlreiche kleine
und mittlere Unternehmen (KMU), die gemeinsam mit Forschungs-
einrichtungen oder zum Teil auch mit anderen Institutionen und
Unternehmen in Netzwerken forschen, wie z. B. der Spitzencluster-
Wettbewerb oder die Fach- und technologieoffenen Programme wie
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und Trusted
Cloud.

Informationen zu einzelnen Zuwendungsempfängern in den darüber
hinaus gewünschten Abgrenzungen liegen aus methodischen Grün-
den nicht vor. Volkswirtschaftlich zeigt sich jedoch, dass die HTS
wirkt und klar messbare Effekte erzielt. So ist unter anderem die
Zahl der in FuE arbeitenden Menschen nach einem Absinken zwi-
schen 2000 und 2005 wieder kontinuierlich gestiegen: von 475 000 in
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2005 auf 567 000 in 2011 – ein Plus von 19 Prozent. Zum engen Zu-
sammenhang zwischen Arbeitsplätzen in FuE und hochqualifizierter
Beschäftigung in nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette hat
die Bundesregierung mehrfach Stellung genommen. Sie sind unter
anderem die Grundlage dafür, dass der deutsche Anteil am Welthan-
del mit forschungs- und entwicklungsintensiven Gütern bei einem
Spitzenwert von rund 12 Prozent liegt.

Ursächlich dafür ist, dass Deutschland sich in den vergangenen Jah-
ren für eine aktive Innovationspolitik entschieden, mit der HTS
einen strategischen Ansatz für ein ganzheitliches Innovationsver-
ständnis umgesetzt und mit entsprechenden Investitionen unterlegt
hat. Dieser Zusammenhang zwischen der HTS und den Erfolgen
Deutschlands hat zu einer hohen Mobilisierung der Forschungs- und
Innovationspotenziale in Deutschland geführt, worauf unter ande-
rem die Expertenkommission Forschung und Innovation hinweist.

Eine Wertung der bedeutendsten Innovationen der HTS im langfris-
tigen Vergleich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgenom-
men werden, da Innovationen per se weit in die Zukunft reichen und
sich die Wirkung wissenschaftlicher und technischer Durchbrüche
teilweise erst nach langer Zeit zeigt. Beispiele für eine Reihe konkre-
ter Erfolge im Rahmen der HTS finden sich im Bericht „Wohlstand
durch Forschung – Bilanz und Perspektiven der Hightech-Strategie
für Deutschland“ vom April 2013. Dieser Bericht veranschaulicht
auch, wie die verschiedenen Säulen der HTS ineinandergreifen. Es
wurden keine Elemente der HTS „mangels Erfolgs“ eingestellt. Ein-
zelne Maßnahmen waren allerdings von vornherein als Pilotmaßnah-
men zeitlich befristet. Ergebnisse gingen in die Weiterentwicklung
des Förderinstrumentariums ein.

Ein klarer Schwerpunkt der HTS ist die Förderung von KMU. So
wurden verschiedene Förderinitiativen neu geschaffen oder ausge-
baut, um den Zugang von KMU zur Projektförderung des Bundes
weiter zu verbessern. Zum Beispiel unterstützt die Förderinitiative
KMU-innovativ Spitzenforschung im deutschen Mittelstand. Die
durch KMU-innovativ geförderten Unternehmen sind sehr for-
schungsstark, überdurchschnittlich jung und dynamisch und zu einem
guten Teil Förderneulinge.

Allein im Jahr 2011 hat die Bundesregierung Forschung und Innova-
tion an und zugunsten von KMU mit mehr als 1,2 Mrd. Euro unter-
stützt. Dies ist fast doppelt so viel wie 2005 (633 Mio. Euro). KMU
werden vom Bund überproportional (etwa die Hälfte der FuE-Förde-
rung des Bundes an die Wirtschaft) zu ihrem Anteil an den internen
FuE-Ausgaben der Wirtschaft (2011: ca. 16 Prozent) gefördert. Die
Zahl der an Förderprogrammen partizipierenden KMU wurde ge-
genüber der ersten Hälfte der vergangenen Dekade stark ausgebaut
und damit die deutsche Wirtschaft in einer größeren Breite gestärkt.
Beim ZIM z. B. wurden seit Mitte 2008 insgesamt fast 11 000 mittel-
ständische Unternehmen finanziell bei Forschung und Innovation
unterstützt.

Der DIHK unterstützt – wie viele andere Stimmen aus der Wirt-
schaft mit einer Reihe von Stellungnahmen – Ziele und Ansätze der
HTS. Er macht gleichzeitig Vorschläge zur Weiterentwicklung. Un-
ter anderem fordert der DIHK, die HTS in einer nächsten Stufe im
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Dialog mit einer großen Breite von Unternehmen weiter zu konkreti-
sieren und insbesondere zu kommunizieren.
98. Abgeordnete
Krista

Sager
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen,
das Thema Umsatzsteuerliche Behandlung von
Forschungseinrichtungen wegen seiner Bedeu-
tung für die Aufstellung des Bundeshaushalts
(besonders die Einzelpläne 09 und 30) auf die
Tagesordnung der nächsten Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe der Umsatzsteuerreferatsleiter zu
setzen, die vom 17. bis 19. Juni 2013 stattfin-
det, und wenn nein, in welcher Form wird die
Bundesregierung bei der Aufstellung des Bun-
deshaushalts 2014 Vorsorge treffen zum Aus-
gleich der massiven finanziellen Einschnitte
(vgl. u. a. Süddeutsche Zeitung vom 19. April
2012), die insbesondere dem DLR, dem For-
schungszentrum Jülich GmbH, aber auch
anderen Forschungseinrichtungen der Helm-
holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren e. V. durch Umsatzsteuernachzahlun-
gen und mögliche künftige Umsatzsteuerzah-
lungen drohen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 2. Mai 2013
Die Frage der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Großfor-
schungseinrichtungen war bereits mehrfach Gegenstand von Erörte-
rungen des Bundesministeriums der Finanzen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder, zuletzt im März 2013. Dabei wurde ver-
einbart, die Erörterungen im Kreise der Umsatzsteuerreferatsleiter
im September 2013 fortzusetzen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
99. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie setzt sich die von Staatssekretär Hans-
Jürgen Beerfeltz in der Presseerklärung des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vom
19. März 2013 verkündete Überbietung des
Fusionsrenditeziels der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH von 29,8 Mio. Euro statt ge-
planter 17 Mio. Euro in 2012 zusammen, und
wie viele Beschäftigte speziell am Standort
Bonn mussten dafür in 2012 das Unternehmen
verlassen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 2. Mai 2013
Die im Jahr 2012 erwirtschaftete Fusionsrendite der GIZ berechnet
sich wie folgt:
Im Jahr 2012 wurden Einnahmen in Höhe von 1 874 Mio. Euro reali-
siert. Dies entspricht einer Steigerung von 22,1 Prozent gegenüber
dem Basisjahr 2010. Bei den Steuerungskosten und den Bürokosten
fielen die vergleichbaren Erhöhungen gegenüber dem Basisjahr 2010
deutlich geringer aus (12,9 Prozent bzw. 6,6 Prozent). Dementspre-
chend wurde für das Jahr 2012 eine Fusionsrendite von 28,9 Mio.
Euro ermittelt.

Die Fusionsrendite wird damit zulasten eines bestimmten Standorts
erbracht, sondern dadurch erreicht, dass die Kosten der Zentralen
und der Büros im Ausland im Vergleich zu den Einnahmen unterpro-
portional wachsen. Die Beiträge zur Fusionsrendite werden also vom
gesamten gemeinnützigen Bereich der GIZ – an allen Standorten in
Deutschland sowie weltweit – gleichermaßen erbracht. Darüber hi-
naus schließt eine in der Gesamtbetriebsvereinbarung über einen
Rahmeninteressensausgleich festgelegte Arbeitsplatzgarantie fusions-
bedingte Kündigungen bis 2015 aus.
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100. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie erklärt sich das Abschmelzen der GIZ-
Mitarbeiterzahl auf weltweit 16 000 Beschäftig-
te Ende 2012, während noch in der jüngeren
Vergangenheit in Publikationen der GIZ von
18 000 bis 20 000 GIZ-Beschäftigten weltweit
die Rede war, und von welcher Entwicklung
der Zahl an Beschäftigten am Bonner Standort
geht das BMZ vom jetzigen Zeitpunkt bis zum
Stichtag 31. Dezember 2013 aus?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 2. Mai 2013
Ende des Jahres 2012 waren in der GIZ 16 229 Mitarbeiter im In-
und Ausland beschäftigt. Die in der Anfrage aufgeführte Gesamtzahl
von mehr als 18 000 Personen weltweit zum Ende 2012 ergibt sich,
wenn zusätzlich zu den Mitarbeitern alle Entwicklungshelfer, Inte-
grierten und Rückkehrenden Fachkräfte, Auszubildenden sowie
Freiwilligen im Programm „weltwärts“ berücksichtigt werden (insge-
samt 18 682 Personen zum Stichtag 31. Dezember 2012). Die Ge-
samtzahl der Mitarbeiter der GIZ ist gegenüber dem Vorjahr zurück-
gegangen. Dies ist im Wesentlichen auf einen Rückgang in der Be-
schäftigtengruppe der Ortskräfte im Ausland (um insgesamt 810 Per-
sonen) zurückzuführen. Dieser Rückgang erklärt sich vor allem
durch das Auslaufen von großen, personalintensiven UNHCR-Pro-
grammen (UNHCR = Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten
Nationen).

Die Beschäftigungsentwicklung in der GIZ ist nicht an einen Stellen-
plan gebunden, sondern erfolgt projektabhängig und entsprechend
den Auftragseingängen. Zur Stärkung des Standortes Bonn hat die
GIZ seit der Fusion verschiedene Maßnahmen getroffen, z. B. durch
die Ansiedlung innovativer Geschäftsfelder und ihres Inlands-
geschäfts. Aufgrund des Auftragsverfahrens wird es immer wieder
zu Schwankungen im Personalbestand der GIZ kommen. Im ersten
Quartal 2013 ist der Personalbestand in Bonn um acht Beschäftigte
gestiegen.
101. Abgeordnete
Ute
Koczy

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Ortskräfte und wie viele Deutsche
arbeiten derzeit in Afghanistan für die GIZ,
die KfW Bankengruppe oder in aus deutschen
Geldern finanzierten zivilen Projekten (bitte
nach Ortskräften, Deutschen, Organisation
und Beschäftigungsort aufschlüsseln), und wel-
ches Konzept hat bzw. welche Maßnahmen
plant die Bundesregierung, um die Sicherheit
der Ortskräfte und des deutschen Personals
sowie der jeweiligen Angehörigen für die kom-
menden Jahre, insbesondere im Hinblick auf
Aufnahme in Deutschland, Lufttransport, Eva-
kuierung und Unterstützung in Extremsituatio-
nen sicherzustellen (bitte nach den verschiede-
nen Risiken und Szenarien, mit denen die Bun-
desregierung arbeitet, aufschlüsseln)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 26. April 2013
Als Anlagen erhalten Sie erstens eine Übersicht über die durch Sie
angefragten Beschäftigtenzahlen der Durchführungsorganisationen
(DO) der GIZ und der KfW Entwicklungsbank in Afghanistan
(Stand: März 2013). Diese Übersicht umfasst im Bereich „Entsand-
te“ nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern gleichfalls die interna-
tionale Mitarbeiterschaft in der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ). Zweitens liegt eine entsprechende Übersicht zu den vom
Auswärtigen Amt (AA) finanzierten Projekten bei (Stand: April
2013). Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um aktuelle Moment-
aufnahmen handelt, die sich in Zukunft verändern können.

Zum EZ-Sicherheitskonzept: Mit dem Sicherheitsmanagement Af-
ghanistan und seiner Durchführungsstruktur Risk Management Of-
fice (RMO) existiert bereits seit 2008 ein bewährter Ansatz. Das zu-
grunde liegende Konzept nutzt zwei wesentliche Säulen, um sowohl
die persönlichen Risiken der gesamten Mitarbeiterschaft (entsandt/
lokal) auf ein Minimum zu reduzieren als auch die sichere und effek-
tive Projektdurchführung in der Fläche zu ermöglichen:

1. Akzeptanzstrategie: Über die Erhöhung der gesellschaftlichen An-
erkennung der deutschen DO soll mittels geeigneter Maßnahmen
das allgemeine Risiko für die Mitarbeiterschaft gemindert werden.
Hier liegt der Schwerpunkt des Risikomanagements.

2. Schutzstrategie: Durch verbindliche Verhaltensweisen (u. a. Notfall-
pläne etc.) und technische Vorkehrungen (u. a. Schutzräume, sichere
Fahrzeuge etc.) wird die persönliche Sicherheit der Mitarbeiterschaft
gestärkt.

Das überwölbende Dach stellt die generelle konfliktsensible Ausrich-
tung bei der Implementierung von EU-Maßnahmen dar, nach der
vorhandene Spannungen und Konflikte bei der Planung zu berück-
sichtigen sind. Dadurch soll erreicht werden, dass EZ-Maßnahmen
im jeweiligen Umfeld zumindest nicht konfliktverschärfend, im
Idealfall sogar konfliktmindernd wirken.

Auf Folgendes wird hingewiesen: Grundsätzlich gelten die Regeln
und Standards des RMO für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des deutschen entwicklungspolitischen Vorfelds. Alle Grundleistun-
gen des RMO wie Überprüfung der Situation vor Reiseantritt und
Monitoring während Überlandfahrten, Einschätzungen zur Sicher-
heitslage im Umfeld/Projektgebiet, Sicherheitsmeldungen durch
SMS und E-Mail, Zugang zum Informationsportal Online, Fortbil-
dungen zum Verhalten in fragilen Kontexten und kritischen Sicher-
heitssituationen sowie psychologische Betreuungsangebote sind un-
eingeschränkt zugänglich und werden in Anspruch genommen. Dies
gilt ebenso für die medizinische Versorgung im Notfall sowie für die
Auslegung der Kapazitäten von „Safe Houses“ bei einer eventuellen
Relozierung und den damit verbundenen Transport dorthin über
ausgesuchte, sichere Fahrtrouten.

Diese RMO-Gewährleistung von Sicherheit erfolgt bisher in einem
Verbund mit Fähigkeiten der Bundeswehr/ISAF, insbesondere bei
Logistik, medizinischer Versorgung und der Nutzung von Liegen-
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schaften als Rückzugsort. Dieser Verbund unterliegt mit dem Aus-
laufen der ISAF-Mission einem Wandel. Deshalb wird die Gewähr-
leistung von Sicherheit für die Mitarbeiterschaft und die der Imple-
mentierungsfähigkeit der EZ nach 2014 grundsätzlich über zwei
Handlungslinien umzusetzen sein:

a) Weiterentwicklung der Handlungsfähigkeit des RMO bei Logistik,
Evakuierungsmanagement und medizinischer Versorgung,

b) im Rahmen der Kapazitäten Berücksichtigung der EZ-Interessen
bei der Unterstützung in Extremsituationen in den nationalen und
multinationalen Planungen für die ISAF-Folgemission „Resolut Sup-
port“.

Die Bundesregierung wird sich im Kontext der diesjährigen NATO-
Planungen für die Berücksichtigung der EZ-Interessen auf Unterstüt-
zung in Extremsituationen (in extremis) im Fähigkeitsprofil der Fol-
gemission einsetzen. Ferner erarbeitet das BMZ derzeit das Konzept
„EZ-Sicherheitsmanagement 2014+“, das voraussichtlich im Sommer
2013 fertiggestellt werden soll.

Vor diesem Hintergrund wird um Verständnis gebeten, dass den kon-
kreten Ergebnissen mit heutigem Stand nicht vorgegriffen werden
kann. Gern wird aber eine Unterrichtung zum o. g. BMZ-Konzept
im Juni 2013 angeboten.

Zu den Ortskräften: Die Bundesregierung ist sich ihrer besonderen
Verantwortung für die afghanischen Ortskräfte bewusst und hat un-
ter Federführung des BMI ein Verfahren bei Geltendmachung von
Sicherheitsbedenken durch afghanische Ortskräfte entwickelt. Aus
entwicklungspolitischer Sicht ist zusätzlich zu bedenken, dass die
Bundesregierung bei nachhaltiger Entwicklung und wirtschaftlichem
Wiederaufbau Afghanistans auch vom Beitrag qualifizierter afghani-
scher Fachkräfte in ihrem Heimatland abhängig sein wird. Nicht um-
sonst hat die afghanische Regierung die Bundesregierung formal wis-
sen lassen, dass ein sog. Brain Drain der Zukunft Afghanistans scha-
de, und sich deutlich gegen eine pauschale Aufnahme von Ortskräf-
ten in Deutschland oder in anderen alliierten Staaten ausgesprochen.
Deshalb ist die Bundesregierung der Auffassung, mit ihrem indivi-
dualisierten Verfahren den berechtigten Interessen aller beteiligten
Akteure am besten entsprechen zu können.

Für Ortskräfte, die aus dem Dienst von BMVg (Bundesministerium
der Verteidigung), BMI und AA perspektivisch ausscheiden werden,
wurde von der Botschaft Kabul eine anonymisierte Ortskräftedaten-
bank eingerichtet, die alle beschäftigungsrelevanten Informationen
erfasst, die auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt werden. Die
in Afghanistan verbleibenden EZ-Durchführungsorganisationen nut-
zen u. a. diese Datenbank bei entstehenden Nachbesetzungen in
ihren Vorhaben. In Kürze wird ferner ein Weiterbildungsfonds auf-
gelegt, der von AA und BMVg anteilig finanziert wird. Der Fonds
steht allen Ortskräften der deutschen Bundesressorts offen und soll
ihnen die Möglichkeit geben, sich zusätzlich zu qualifizieren.

Insbesondere die EZ wird nach 2014 darauf angewiesen sein, mit be-
fähigtem afghanischem Personal die Entwicklungserfolge der letzten
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Jahre zu verstetigen. Die Bundesregierung bittet, dieses in den politi-
schen Diskussionen zu Ortskräften mit zu berücksichtigen.
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102. Abgeordnete
Ute

Koczy
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie erklärt die Bundesregierung den Unter-
schied zwischen einerseits der Antwort der
Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage
88 auf Bundestagsdrucksache 17/11490, nach
der die Bundesregierung für die 17. Legisla-
turperiode (Jahre 2010 bis 2013) mit rund
850 Projekten im Rahmen des DeveloPPP-
Programms (Entwicklungspartnerschaften mit
der Wirtschaft und Strategische Allianzen) so-
wie im Rahmen von integrierten Entwicklungs-
partnerschaften der Durchführungsorganisa-
tionen GIZ, DEG (Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH) und sequa
gGmbH rechnet, während in der vorangegan-
genen 16. Wahlperiode (Jahre 2006 bis 2009)
unter der damaligen Bundesministerin für wirt-
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schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, mit 927 Projek-
ten deutlich mehr derartige Projekte stattfan-
den, und andererseits der Äußerung vom Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, in der
Regierungsbefragung vom 17. April 2013, es
seien 1 500 Entwicklungspartnerschaften ini-
tiiert worden (den Vergleich bzw. die neuen
Zahlen bitte nach Projekten, Legislaturperio-
den, Sektoren, Jahren, Volumina, durchfüh-
renden Organisationen und Ländern aufschlüs-
seln), und anhand welcher Indikatoren erfolgt
die Messung der entwicklungspolitischen Wir-
kungen der Entwicklungspartnerschaften, der
integrierten Entwicklungspartnerschaften und
der Strategischen Allianzen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 26. April 2013
Die Frage nach der Zahl von Entwicklungspartnerschaften mit der
Wirtschaft wurde unterschiedlich beantwortet, da dem Begriff Ent-
wicklungspartnerschaften unterschiedliche Definitionen zugrunde
liegen (z. B. hinsichtlich des Zeitraums, der unter diesem Begriff sub-
sumierten Kooperationsformen oder der Quelle, aus der diese Koope-
rationen finanziert wurden). Die in der Antwort der Bundesregierung
auf Ihre Schriftliche Frage vom 8. November 2012 genannten Zahlen
umfassen die Entwicklungspartnerschaften im engeren Sinne, d. h. die
DeveloPPP-Projekte und die sog. integrierten Entwicklungspartner-
schaften. Bei der von Bundesminister Dirk Niebel in der Debatte am
17. April 2013 genannten Zahl von rund 1 500 handelt es sich um
Entwicklungspartnerschaften im weiteren Sinne. Zu diesen zählen
neben den DeveloPPP-Projekten und den integrierten Entwicklungs-
partnerschaften noch weitere Maßnahmen (z. B. Kammerpartner-
schaften, Machbarkeitsstudien, Begleitmaßnahmen etc.). Die von Ih-
nen geforderten Informationen hierzu können in der geforderten De-
tailtiefe nicht in der Kürze der Zeit zur Verfügung gestellt werden.
Sie werden Ihnen aber gern nachgereicht.

Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass für die Bundes-
regierung nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der
Kooperationen entscheidend ist. Denn es geht nicht einfach um eine
möglichst hohe Zahl an Kooperationen, sondern um deren entwick-
lungspolitische Wirkungen. Wesentlich ist auch, dass der Beitrag,
den Privatunternehmen zu Entwicklungspartnerschaften mit der
Wirtschaft beisteuern, von 57,2 Prozent im Zeitraum von 2006 bis
2009 auf 68,8 Prozent im Zeitraum von 2010 bis 2012 erhöht werden
konnte.

Zur Messung der Wirkungen ist außerdem zu sagen: Entwicklungs-
partnerschaften mit der Wirtschaft müssen den Bewertungskriterien
des DeveloPPP.de-Programms entsprechen. Mit den Partnerunter-
nehmen werden darüber hinaus jeweils für das Projekt indviduelle
Ziele und Indikatoren vereinbart. Die Messung der entwicklungspoli-
tischen Wirkungen erfolgt anhand dieser Indikatoren sowie anhand
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von Operationsplänen und regelmäßigen Berichten, die von den
Durchführungsorganisationen DEG, GIZ und sequa nachgehalten
werden. In den bisher dreimal durchgeführten Ex-Post-Auswertun-
gen, im Rahmen derer die Nachhaltigkeit auch nach Abschluss der
Projekte überprüft wird, wurden regelmäßig die positiven entwick-
lungspolitischen Wirkungen des Programms von unabhängigen Gut-
achtern bestätigt.
103. Abgeordneter
Niema

Movassat

(DIE LINKE.)
Welche Organisationen und Unternehmen
„aus dem kirchlichen Umfeld“ (Dr. Thomas
Duve, KfW Bankengruppe in der Sitzung des
Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung des Deutschen Bundes-
tages am 24. April 2012) treten als neue priva-
te Investoren des Africa Agriculture and Trade
Investment Fund (AATIF) auf oder haben In-
teresse an einer Beteiligung bekundet?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 2. Mai 2013
Bankkunden fallen unter den Schutz des Bankgeheimnisses. Das
Bankgeheimnis ist auch in Deutschland ein wichtiges Element zum
Schutz der Privatsphäre und ist von den Banken sicherzustellen (All-
gemeine Geschäftsbedingungen für Banken – Nummer 2, Absatz 1).
Auch private Investoren haben damit Anspruch auf Vertraulichkeit.
Es liegt beim Bankkunden bzw. in diesem Fall beim Investor, allein
zu entscheiden, ob seine Identität der Öffentlichkeit preisgegeben
werden soll.

Diese Vertraulichkeit ist für viele Investoren Voraussetzung für die
Bereitschaft, sich an Investitionen zu beteiligen. Dies ist auch der
Fall für private Investoren des AATIF.

Ohne eine Zusicherung der Vertraulichkeit wären diese Investoren
nicht bereit, sich an AATIF zu beteiligen.

Den Mitgliedern des Board of Directors von AATIF sind die Namen
der privaten Investoren bekannt. Sie entscheiden letztlich darüber,
wer dem Fonds als Investor beitreten darf. Aufgrund der entwick-
lungspolitisch nachhaltigen Ausrichtung des Fonds und seiner hohen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstandards treten dementspre-
chend gleichgesinnte private Investoren dem AATIF bei.
104. Abgeordnete
Karin

Roth

(Esslingen)

(SPD)
Wie heißen die Projektpartner des Public-Pri-
vate-Partnership-Projekts zur Produktion von
Malariatabletten im Kongo, das auf Seite 13
der Kurzfassung des 14. Entwicklungspoliti-
schen Berichts der Bundesregierung genannt
wird (Bild und Unterschrift), und über welche
Periode wird es gefördert (bitte mit Projekt-
nummer und Zahlungssumme)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 2. Mai 2013
Auf dem Foto auf Seite 15 der Kurzfassung des 14. Entwicklungs-
politischen Berichts der Bundesregierung ist die Medikamentenpro-
duktion in der Firma Pharmakina in der Demokratischen Republik
Kongo abgebildet. Mit diesem – damals von dem Deutschen Horst
Gebbers und dem Franzosen Etienne Enry geleiteten – Unterneh-
men wurden in der Vergangenheit zwei Entwicklungspartnerschaften
mit der Wirtschaft (1999 bis 2001, PN 98.4203.0-162.0, öffentlicher
Beitrag 92 080 Euro und 2003 bis 2007 PN 01.1003.1-102.18, öffent-
licher Beitrag 229 421 Euro) durchgeführt.
Berichtigung

Die Antwort zu Frage 39 auf Bundestagsdrucksache 17/9307 der Ab-
geordneten Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

„Welche Rechtsauffassung vertritt die Bundesregierung bezüglich
griechischer Forderungen nach einer Rückzahlung einer Zwangs-
anleihe des Deutschen Reiches von ca. 3,5 Mrd. US-Dollar in Prei-
sen von 1938, und entspricht die Bundesregierung der griechischen
Position diesbezüglich, dass das Abkommen mit Griechenland aus
dem Jahr 1961 im Rahmen der sogenannten Westverträge dem nicht
entgegensteht, weil die griechische Regierung sich in einem Noten-
wechsel die Wiedervorlage offener Punkte ausdrücklich vorbehalten
hatte?“

ist fehlerhaft. Die korrigierte Fassung lautet wie folgt:

Die Bundesregierung erkennt diese griechischen Forderungen nicht
an. Die so genannte Zwangsanleihe war bereits Gegenstand der Fra-
ge 4 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE., die die Bundes-
regierung am 11. Februar 2010 auf Bundestagsdrucksache 17/709 be-
antwortet hat.

Hinsichtlich des Abkommens mit Griechenland zur Entschädigung
spezifisch nationalsozialistischen Unrechts verweise ich auf die Ant-
wort der Bundesregierung vom 30. Mai 2006 zu den Fragen 4 und 5
der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE., Bundestagsdruck-
sache 16/2267. Die Antwort entspricht auch zum heutigen Zeitpunkt
der Auffassung der Bundesregierung.
Berlin, den 3. Mai 2013
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